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G e d r^ lc k t  a l s  M a n u s c r i p t  f ü r  d i e  G l i e d e r  d e S  L iv -  
l ä n d i s c h e n  A d e l s e v n v e n t c s  u n d  L a n d t a g e s .

^ r.,..

e in  e r

Criminal-Prozess-Ordnung
f ü r

L i l i l n  n  d.
( M i t  einigen Ausführungen).

E ^-ine  nilf Oefsentlichkeit un d  M ündlichkeit  beruh ende 
C ru u in a l  - P ro z e ß  - O r d t i u n q  für  Liolemd ist entsprechend dem 
G a n g e  der Rechtöeutwickelitug und dem gesammten Nechtszu- 
stande in dieser P ee d in z  n u r  der A r t  zu coustruiren, daß die 
b isherige O r d n u n g ,  un te r  Ausscheidung dessen, w a s  veraltet 
und  abgestorben oder dem Zeitbenniß tse in  entfremdet, überhaupt 
der B e ib eh a l tu n g  nicht werth ist, m i t  der T heo r ie  des neueren 
deutschen C rin ü n ad P ro zes se s  in V e rb in d u n g  gebracht w ird ,  —  da­
bei berücksichtigt die Grnndsatze und Einrich tungen  des F u n d a -  
m enta l-R eglem entS  zur  U m ges ta l tung  der Rechtspflege in  R u ß ­
l a n d ,  so w eit  dies durch die Z usam m engehörigkeit  m it  dem 
Reiche geboten ist.

Zweckentsprechend erscheint bei solcher A rbe it  der Anschluß 
an  eine der n e u e r e n , ans Oeffeutlichkeit und  M ündlichkeit  
beruhenden deutschen C r im in a l -P ro z e ß -O rd n u n g c n .

D a  für  die A n w end un g  von Schwurgerichten  die im  
In teresse  der Rechtspflege zn stellenden B ed in g u n g e n  zur  Z e i t  
nicht in befriedigendem M a a ß e  vorhanden ,  außerdem  ih r  H i n ­
dernisse entgegenftchen, deren B ese it igun g  zu r  Z e i t  n u r  m it  
Schwierigkeit ,  zum  T h e i l  kanm möglich, —  sonach die E i n ­
führung  von Schwurgerichten  noch nicht an  der Z e i t  erscheint: 
können rücksichtlich solchen Anschlusses von jenen deutschen 
C r im in a l -P ro z e ß -O rd n u n g e n  n u r  diejenigen i n  B etracb t  kom­
men, die d a s  vNistitnt der Schwurgerichte  nicht angenom m en 
haben. Un ter  diesen erscheint a ls  die vorzüglichste d-e im  K ö ­
nigreiche Sachsen  geltende, —  sie ist daher fü r  den Anschluß 
Zn Wahlen.

V o r m is s c h im g e n .
D i e  richterliche G e w a l t  ist ge trennt von der exeentiven, 

adm inis tra tiven un d  leg islativen.  ID. I, 1 des F n n d a m e n ta l -  
R eg lem en tö  re. A u sn a h m en  bei den Gemeindegcrichten und 
rücksichtlich der Vollstreckung der Entscheidungen.

V o n  der richtenden G e w a l t  ist gesondert die anklagende, 
d a s  Anklage-Amt. cl'. U, A u sn a h m e n  bei Verbrechen oder 
V erg ehen  von geringerer Wichtigkeit.



Die richtende Gewalt steht ohne jede Einmischung der 
administrativen Gewalt den richterlichen Alltoritäten zu. es. II, o.

M it richterlicher Gewalt sind bekleidet: die Gcmcinde- 
gerichte, die Kirchspiels- resp. Stadtgerichte, die Bezirksgerichte, 
die Justiz--Palate, uud, in der Eigenschaft eines CassationS- 
Hofcs, das Obertribunal, es. I, 2. 4.

Das Anklage - Amt ist anvertraut den Staatsanwälten, 
es. II, 4.

Der Berufskrcis der Gemeindegerichte, Kirchspiels- resp. 
Stadtgerichte und Bezirksgerichte ist durch besondere Bezirke 
bestimmt; die Compctenz der Justiz - Palate erstreckt sich 
auf die ganze Provinz mit Einschluß Oescl's, — die des Obcr- 
tribunals, das seinen Sitz in Dorpat hat, auf alle drei 
Ostsee-Proviuzen. of. I, 3. 4.

Gemeindegerichte, Bezirksgerichte, Jnstiz-Palate und Ober­
tribunal sind collegialisch zusammengesetzt; die Kirchspiels-, 
resp. Stadtgerichte handhaben die Gerichtsbarkeit als Einzel- 
richtcr. cs. I, 5.

Gemeiudegcrichte, Kirchspiels- resp. Stadtgerichte, Bezirks­
gerichte und Jnstiz-Palate prüfen die einzelnen Fälle ihrer 
Beschaffenheit nach; das Obertribunal als Cassations-Hof 
entscheidet nicht über das Wesen der Sache, sondern über­
wacht die genaue Beobachtung der Gesetze und ihre gleich­
mäßige Handhabung durch alte richterliche Autoritäten der 
Ostseeproviuzen. cs. I, 6.

Zur Führung der Untersuchung bestehen in bestimmten 
Distrwtcn der Bezirke der Bezirksgerichte Untersuchungsrichter, 
als selbstständige Beamte, cs. I, 7. Sic haben auch, dazu 
anfgefordcrt, die Vollstreckung der Criminal-Urtheile. cl. I, 9.

Bei den Bezirksgerichten, der Justiz - Palate und dem 
Obertribunale befinden sich:

u) Staatsanwälte und deren Gehülsen, — deren Thätigkeit 
sich ausschließlich auf Geschäfte des Justiz - Ressorts 
bezieht,

d) Kanzleien, — für die Geschäftsführung,
c ) Advocaten,

ck) Auscnltanten, für die Aemter der Justiz-Verwal­
tung. cs. I, 9. 47.

Bei den Gemeindegerichten Schreiber, bei den Kirch­
spiels- resp. Stadtgerichten Notaire, bei den Untersuchungs­
richtern Protocollführer, bei den Staatsanwälten Schriftführer.

Die Stellen der Vorsitzer und Glieder der Bezirksgerichte, 
der Jnstiz-Palate nnd des Obertribnnals, der Staatsanwälte, 
Unterftichnngsrichter und Secretaire der Kanzleien werden 
nur mit solchen Personen besetzt, welche nachweislich juristische 
Bildung erhalten haben, cs I, 66, — Kirchspiels- resp. Stadt­
richter vorzugsweise mit solchen Personell.

Die Vorsitzer uud Glieder der Gemeiudegerichte, Bezirks­
gerichte, Jnstiz-Palate und des Obcrtribunals, die Unter­
suchungsrichter und die Kirchspiels- resp. Stadtrichter können 
nur auf ihre Bitte verabschiedet (Ausnahmen hinsichtlich der 
auf bestimmte Zeit gewählten), nur mit ihrer Zustimmung



ouS emem W irkungskreise ii: einen anderen versetzt werden. 
E b en  so werden dieselben nicht anders  vom Am te entfernt, a ls  
w enn sie unter Gericht gestellt, —  oder gänzlich a n s  dem D iens te  
ausgeschlossen, a ls  nach gerichtlichem Nrtheilssprnch. ef. I, 6 7 .

Alle Verbrechen oder Vergehen  der P ersonen  aller S tü n d e  
gehören: vor ein Bezirksgericht in erster I n s t a n z ,  vor die 
J u s t i z  - P ach te  in zweiter I n s t a n z ,  vor d as  O b e r t r ib n n a l  a ls  
Cassa tions-H of. cs. I, 2 2 ;  II, 1 1 . ' 1 4 .  1 8 .  2 2 .  2 3 ,  —  so weit 
nicht A u sn ah m e n  nach der Z u s tänd ig ke i t :  

der Gemeindegerichte,
der Kirchspiels- oder S tadtger ich te , ek. l l ,  1 9 .  2 0 ,
der In s t i z -P a la t e .  e t .  II, 2 2 .
des O b e r t r ib n n a l s .  e t .  II, 2 3 .
der Universitä ts-Behörden,
der Consistoricn,
der M il i ta i r -B e h ö rd e n .

D e n  Gemeindegerichten sind zngewiesen: diejenigen straf­
w ürd igen  H a n d lu n g e n  der B a u e r n  im engern S i n n e  und 
anderer steuerpflichtiger P erso nen  niederen S t a n d e s  (die nicht 
örtliche B ü r g e r  oder Kanslente) au f  dem Lande und  in den
S tä d t e n ,  die bisher (nach den B a u e r - V e r o r d n u n g e n )  vor die 
G em einde-Polize i  gehörten.

D e n  Kirchspiels- resp. S tad tger ich ten ,  a ls  Einzelr ichtern:
1 )  Verbrechen und Vergehen (abgesehen von den dem 

Gemeindegerichtezugetviescnen) mcksichtlich deren n u r  auf 
vorhergegangene K lage  voll P riva tpe rson en  eine ge­
richtliche V erh an d lu ng  ges ta t te t ,  falls  sie d u r c h 'V e r ­
gleich beigelegt werden können, c t .  U, 1 9  P .  d .

2 )  D ie b s ta h l ,  B e t r u g ,  W ald frev e l ,  A neignung  gefunde­
ner S ach en  und andere äh iliche V erbrechen , wenn 
dieselben von Personen  verübt worden sind, welche für 
dergleichen widergesetzliche H a n d lu n g en  der E iusperrung 
in s  A rb e i tsh a u s  unterliegen, c t .  I l ,  1 9  P .  c.

3 )  Andere m inder wichtige Verbrechen nnd V ergehen , wenu 
die S t r a f e  im Höchstbetragc nnter  3  M o n a te  Arrest 
oder 3 0 0  N b l .  c t .  Il, 1 9  P .  n. (besser ü br igens  nicht 
die S t r a f e  maaßgebend, sondern die Verbrechen selbst 
anzngcben, durch A nfü hrun g  der Art.  des Strafgesetz­
buchs, und nicht eategorienwcise, sondern ihrer inneren 
N a tu r  und B e d e u tu n g  nach, sowie nach ihrer S ch w ere  
dem Einzelrichtcr zuzuweisen).

A usgenom m en  sind jedoch von vorstehenden V e r ­
brechen und Vergehen diejenigen, welche nach den G e ­
setzen den Verlust  des NechtS, H a n d e l  nnd Gew erbe 
zu betreiben, nach sich ziehen, oder m it  S ch ließ u n g  
bestehender Geschäftsbetriebe bestraft werden, c t .  I l ,  2 0 .

D e r  I n s t i z - P a l a t e :
1 )  A m ts -V e rb re c h e n  und Vergehen gewisser höherer 

B e a m te n ,
2 )  S taa ts -V erb rechen  und V ergehen  der örtlichen B ü r g e r ,  

Kanslente nnd aller A ngehörigen  der höheren S tä n d e ,  
abgesehen von gewissen A nsnahm sfä llen .



Dem Obertribunal:

1 ) Amts-Verbrechen gewisser höchster Beamten,

2 ) Staats-Verbrechen und Vergehen in den angedenteten 
Ausnahmssatlen.

Den ltnwersitüts--Behörden: die in den Verordnungen 
snr die Universität angegebenen Verbrechen und Vergehen der 
M itglieder, Studirenden und Untergebenen der Universität.

Den Consistorien: die in den kirchlichen Gesetzen ange­
gebenen Verbrechen und Vergehen.

Den Militair-Behörden:

M ilita ir-Personen hinsichtlich aller Verbrechen und Ver­
gehen.

Civil-Personen können dem Kriegsgerichte nur an den 
Orten übergeben werden, die sich im Kriegszustand befin­
den. ei'. II, 117. ,

Civil-Personen, welche im M ilitair-Nessort (dem der 
Landarmee oder der M arine) angesiellt sind, unterliegen 
der allgemeinen Criminal-Gerichtsbarkeit sür alle Vergehen, 
welche nicht Verletzung der D isciplin oder des M ilita ir-  
Dienstes betreffen; für andere Verbrechen werden sie vor 
das Kriegsgericht gestellt, ei. II, 118.

Das Verfahren ist in allen Sachen dasselbe, so weit 
nicht Ausnahmen nach den besonderen Bestimmungen 

sür gewisse Verbrechen und Vergehen, ei. II, 113 ff. 
für gewisse richterliche Autoritäten.

Für Sachen, welche Verletzungen der in Bezug auf die 
verschiedenen Zweige der Staatsverwaltung geltenden Gesetze 
betreffen, bleibt in Bezug ans die Vorbeugung und Verhinde­
rung von derartigen Vcrgehendie bisherige Ordnung des Ver­
fahrens aus administrative Wege in K raft; kommen derglei­
chen Sachen aber zur richterlichen Untersuchung, so werden sic 
nach den allgemeinen Regeln über richterliche Untersuchung und 
Abnrtheilnng behandelt; die Staatsverwaltung hat auf derselben 
Grundlage wie jede Privatperson zur Vertretung ihres Interesse 
einen eigenen Vertheidiger vor Gericht, es. II, 114.

Alle Sachen, welche Vagabundiren, Hehlung von Lauflin- 
gen oder Deserteuren, sowie Verstümmelung behufs Befreiung 
von der Rekrutirung betreffen, werden vor den Einzelrkchtern 
den Bezirksgerichten nach der allgemeinen Ordnung verhandelt, 
el. II, 115.

Alle Verhandlungen über Verbrechen, welche von Ein­
wohnern des Königreichs Polen oder des Grogfürstenthums 
Finnland in Livland, oder umgekehrt von Einwohnern Livlands in 
jenen Landern begangen sind, werden an den: Orte, wo sie began­
gen worden sind, verhandelt und nach den an dein betreffenden 
Orte gültigen Gesetzen, jedoch mit Berücksichtigung der den 
betreffenden Personen in ihrer Heimath zustehcuden Rechte und 
Vorzüge beurtheilt. Hat eine und dieselbe Person in ver­
schiedenen Theilen des Reiches, für welche verschiedene Ge­
setze gelten, verschiedene Verbrechen begangen, so competirt die 
Untersnchnng nnd Verhandlung derselben demjenigen Gerichte, 
vor welches das schwerste dieser Verbrechen gehört, ns. II, 118.



Allgemeiner Theil.

kup. I. Mgeuieiilc BesliilliimiMU.

N ie m a n d  kann fiir Verbrechen oder V ergehen , deren B e -  
ahndun^ richterlichen A utoritäten znsteht, bestraft werden, w enn  
er nicht durch eine in Rechtskraft getretene Entscheidnng non  
der compete ntenrichterlichen Autorität  zu der E t r ä f e  nermtheilt  
w orden, c f .  II, 1 .

Verbrechen und V ergehen werden im öffentlichen Interesse  
zur B e a h n d n u g  gezogen;  —  d a s  U utcrsl ichnugs-Princip  bleibt  
die G ru nd la g e .

D a s  strafgcrichtliche Verfahren setzt jedoch vorau s einen  
A ntrag auf  A n w en d u n g  der Strafgesetze , gestellt von den hierzu 
beauftragten B e a m t e n ,  v on  A m t s w e g e n ,  oder, bei den V er­
brechen und V e r g e h e n ,  hinsichtlich deren die S c h u ld ig e n  nicht 
anders a ls  nach vorbcrgegangencr K lage  von P rivatpersonen in 
gerichtlichen Anspruch genom m en werden rönnen, ans solche 
K lage ,  c f .  II, 2 ;  —  die F o r m  des aeeusatorischen Prozesses  
tritt m it  den: Uutersnchnngs-Prineipe in V erb indung .

A lle im S tra fverfahren  thätigcn B e a m t e n  und B ehörd en  
haben in ihrem Wirkungskreise einerseits von A m tsw e g en  für  
V erfo lg u n g  und B estrafung der Verbrechen und V ergehen  thätig 
zu  sein und sebstständig zu handeln, ohne hierbei die Anträge  
des Verletzten abznwarten oder auf sie beschränkt zu se in ,  —  
andererseits die Erforschung der thatsächlicheu W ahrheit  zum  
Zielpunkt zu nehmen und daher m it  gleicher S o r g f a l t  die zur 
Ueberfnhrung lind die zur V erthe id ign ng  des Angeschnldigten  
dienenden Umstände zu erörtern und zu berücksichtigen.

D a s  Stra fverfahren  zerfällt in :  
die Voruntersuchung, —  die den Thatbcstand zu erheben und  

die A nschnldigungs- lind E n tla s tu n g s -B ew e ise  so weit  
zu sammeln hat, daß über die V erw e isu n g  zur H a u p t ­
verhandlung Entschließung gefaßt und im F a l le  solche 
V erw e isu n g  die H anptverhandlnng selbst ununterbrochen 
abgehalten  werden kann;  

d a s  A n k l a g e - V e r f a h r e n ,  —  die P r ü fu n g  der Ergebnisse der 
V oruntersuchung behufs jener Entschließung und diese 
Entschließung selbst; 

die H anptverhandlnng (oder eigentliche Untersuchung), —  die 
B e w e is a n sn a h m c  vor dem erkennenden Richter und auf  
G ru nd  derselben die vernrthcilende oder freisprechende 
Endentscheidung über die erhobene Anklage.

D e m  Strafverfahren  gehen voraus  gcrichtspolizciliche V o r -  
erörtcrungen; nach dem Ergebnisse derselben kann von der V o r ­
untersuchung abgesehen, d a s  Anklage-Verfahren verkürzt werden, 
eine unmittelbare V o r la d u n g  zur H auptverhan dlu ng  statthaben.

D a s  S tra fverfahren  ist mündlich, jedoch m it  Nieder-- 
schriften.



D e r  Angeschuldigte erscheint in  P e rso n  vor dem B e z i rk s ­
gerichte dei der H uug tverchündlnng , vor der J u s t iz  - P a lo te  in  
dem V e rh an d lu n g s-T e rm in e ,  w enn seine persönliche V ern eh m u ng  
für  nothwendig  erachtet worden ist. V erfah ren  gegen A bw e­
sende und Flüchtige.

D i e  H au p tv e rh an d lu n g  vor dem Bezirksgerichte und die 
V e r h a n d l u n g s - T e r m i n e  vor der J u s t i z - P a l a t e ,  für  mündliche 
V erh an d lu n g en ,  zu denen der Angeklagte und  der S t a a t s a n w a l t  
vor dem erkennenden Gerichte erscheinen können und  m it  ihren 
A nträgen  und  A llsführungen  gehört w e rd en ,  sind öffentlich. 
A nger  dem S t a a t s a u w a l t e ,  Verletzten, Angeschuldigten, V e r ­
t e i d i g e r ,  Z e u g en  haben auch andere , jedoch n u r  erwachsene 
P e rso nen  Z u t r i t t ,  c f .  I l ,  6 0 .

D e r  Gerichtsvorsitzende ist indeß befugt zur Zurückweisung 
(Änzelner, w enn die G e fa h r  einer N uhestö rnng  vorliegt,  und 
zu M a a ß re g e ln  behufs V erm eidu ng  von Ueberfüllnug des G e ­
rich tssaa ls ,  und d as  Gericht k ann ,  au f  A n trag  des S t a a t s ­
an w a lte s ,  Verletzten oder Angeschnldigteu, sowie auch von A m ts ­
wegen die Oefsentlichkekt der V e rh an d lu n g  ausschliesien, wenn 
nach seinem Ermessen bei der Ocffeutlichkeit der V e rh an d lu n g  
Verletzung des L cha am g efü h ls  oder G e fa h r  für  die öffentliche 
O r d n u n g  zu befürchten ist oder sonst d a s  In teresse  des S t a a t e s  
solchen Ausschlug räthlich macht. D e r  nicht öffentlichen V e r ­
handlung können jedoch gewisse P ersonen , auger den B e th c i-  
ligtril, beiwohnen, augerdem zu ihr von dem Gerichtsvorsitzenden 
gewisse Persoueil  zugelassen werden.

G egen  den Ausschluß der Oeffentlichkeit kein aufschicbcndes 
Rechtsmittel ,  sondern n u r  die gegen die auf G ru n d la g e  der ge­
heimen V erh an d lu n g  gefällte Entscheidung zulässige Nichtigkeits­
beschwerde, den, S t a a t s a n w a l t e  und dem Angeschuldigtcn zu-

J e d e r  richterlichen Entscheidung m uß  eine mündliche B e -  
ra thung  der Richter, un ter  Leitung des Vorsitzenden, vorher- 
geheu. S i e  ist nicht öffentlich, im B e ra th n n g sz im m er  (oder 
im S itznugßsaa le) .

H ä n g t  eine zu ertheilende Entscheidung von der B e a n t ­
w ortung  m ehrerer ,  sich gegenseitig bedingender F ra g e n  ab, so 
ist der über  eine der letzteren gefaßte Beschluß auch für  die­
jenigen Gerichtsm itg lieder,  welche etwa bei der Abstim m ung 
in  der M in d e rh e i t  gebnebeu , bei ihrer Abstim m ung über die 
anderen F ra g e n  bindend.

I n  den g ä l ten ,  wo mehrere M e in u n g e n  in dem Gerichte 
jlch bilden, von denen keine die M e h rh e i t  des Colleg ium s für 
sich h a t ,  genügt d-e relative M a j o r i t ä t  nicht, sondern ist die 
sog. C o m b m a t i o u s - M e th o d e  anznwenden. (G eh en  aber die 
s t i m m e n  der Richter n u r  in zwei verschiedene Ansichten a u s  
einander, so daß S tim m eng le ichhe it  Antri t t ,  so w ird  diejenige 
M e in u n g  m a a ß g c b e n d , welcher der Gerichtsvorsitzeude bei­
stimmt ( ? )  e t .  II , 7 4 , )

D e r  Richter ist, so weit er über thatsächliche V erhältnisse , 
oder über S ch u ld  oder Unschuld, zu urtheilcn hat,  n u r  an seine, 
durch die vorl-egenden B ew eise  gewonnene moralische Ueber- 
zeugung gebunden. B e s t im m u ng en  über die K raf t  eines ge-



richtlichen Bew eises  sollen bei der ans (moralische) UeberzeugmiI 
der Richter  zu bajirenden Entscheidung n u r  a ls  Nichtschnur 
dienen. D i e  F o rm e n ,  un te r  denen die B e w e ism it te l  erhoben 
werden sollen, so wie die B e s t im m u ng en  über die Zulassigkeit 
einzelner B e w e is m i t te l  bleiben außerdem zu beachten, cf .  H, 8 .

D i e  richterlichen Entscheidungen werden theils  mittelst 
Erkenntnisses, theils  durch einfachen Beschluß, Entschließung 
ertheilt. Unterschrift.

D i e  richterlichen Entscheidungen sind dein genauen S i n n e  
der bestehenden Gesetze gemäß zu füllen. V erbo ten  ist cs, die 
A burthe ilnng  einer S ach e  unter dem B o r w a n d e  non Unvoll- 
ständigkeit, Unklarheit, Lückenhaftigkeit oder gegenseitigen W id e r ­
spruchs der Gesetze ansznschieben. F ü r  jede Verletzung dieser 
B e s tim m u n g  werden die S chu ld igen  in gleicher Weise wie für  
Ju s t iz -V erw eig erun g  verantwortlich gemacht, c f .  U, 1-2.

D a s  Gericht h a t  zw ar  den Gesetzen gemäß die S t r a f e  
zu bestimmen, hat jedoch d as  Recht, bei Umständen, welche 
die S c h u ld  des Angeklagten verringern, die S t r a f e  um  einen 
oder zwei G ra d e  zu m indern , und  darf, wenn daß Gesetz für  
d as  Vergehen keinen niedrigeren G r a d ,  a ls  den angegebenen, 
bes tim m t,  ans die nächste S t r a f a r t  übergehen: ferner darf  
das  Gericht bei S e i n e r  Kaiserlichen M a je s tä t  um B egn ad ig u n g  
eines Verbrechers sich verwenden, w enn dieser der G n a d e  des 

^ M on arch en  für  w ürd ig  erkannt wird. cf .  H, 7 5 .
Endnrtheile  werden vor ihrer Vollstreckung der Aller­

höchsten B e s tä t ig un g  durch den Jn s t izm in is te r  u n te rb re i te t :  
n )  w enn  Edellente, B e a m te  oder Geistliche zu einer S t r a f e  

vernrtheilt  worden , welche den V erlust  aller S t a n d e s ­
rechte oder aller besonderen Rechte und  V o rzüg e  nach 
sich zieht,

b )  w enn  J e m a n d  zum  V er lu s t  eines O r d e n s  oder eines 
anderen Allerhöchst verliehenen Zeichens der Auszeich­
n u n g ,  oder eines solchen vernrtheilt  w o rd en , d as  nur  
m it  Allerhöchster G enehm igung  getragen werden kann,

c )  w enn  eine Gerichtsbehörde für  eine S t r a fm i ld e ru n g ,  
deren D eere t i rn ng  außerhalb  ihrer eigenen Competenz 
s te h t ,  oder für  eine B e g n ad ig u n g  sich verwendet, 
cf. kl, 112.

Entscheidnngsgründe sind n u r  bei Erkenntnissen und ab- 
schläglichen Entscheidungen anznführen-  die der Erkenntnisse 
müssen au f  die T h a t -  und  au f  die Rechtsfrage sich beziehen.

D i e  Bekanntm achung  aller bei einer mündlichen V e r ­
hand lung  beschlossenen Entscheidungen, insbesondere der E r ­
kenntnisse in der H aup tv erh an d ln n g ,  müssen in öffentlicher 
S i tz u n g  des entscheidenden Gerichts  durch dieses selbst erfolgen; 
andere Entscheidungen werden durch den Gerichtsvorsitzeuden 
bekannt gemacht, an  der Gerichtsstelle oder durch abschriftliche 
Z u s t r t ig n n g .  R ege ln  der B e h a n d ig n n g  in letzteren! Falle .  I n  
besonderen fü l l e n  besondere B e k a n n tm ac h u n g s-T e rm in e .  R e ­
quisit ion  zur Eröffnung .

D i e  B ekann tm achung  der Entscheidnngsgründe in öffent­
licher S i tz u n g  in dem Ermessen des Gerichts.

<)edes öffentlich pnblicirte rechtskräftig gewordene llr theil



kann von der B e h ö rd e  selbst, wie auch von P riva tpersonen  
gedruckt und  von letzteren in juristischen Zeitschriften besprochen 
w e rd e n ,  wobei jedoch der der B e h ö rd e  und ihren G liedern  
schuldige Respect beobachtet werden m uß. D i e  gerichtliche 
V erfo lg un g  von Verletzungen dieser N ege l  w ird  den S t a a t s -  
anw alten  der betreffenden Gerichtsbehörden zur Pflicht gemacht, 
ohne daß dadurch P r iva tpe rson en  d a s  Recht, ihre K lagen  über 
die ihnen zugesiigte B e le id igu ng  gehörigen O r t e s  anznbringen, 
abgeschnitten ist. el'. I, 6 2 .  Gleiches gilt von anderen den 
B e the il ig ten  ansgereichten Actenstncken, sobald sie bei der öffent­
lichen V e rh a n d lu n g  verlesen w orden  oder die Untersuchung ihre 
Endschaft erreicht hat.

Gerichtliche Endurthcile ,  die bekannt gemacht, können n u r  
auf dem besonderen W eg e  der Cassation abgeändert  werden, 
ek. Il, 1 4 .  A bänderungen  in  Schre ibe-  und  Nechnungsfehlern 
ist jedoch zulässig.

B e i  einer Entscheidung des G erichts  müssen die R ichter  
in der durch die G erichts  - Verfassung bestimmten Z a h l  Mit­
wirken , und außerdem ist erforderlich , daß die R i c h t e r , von 
welchen ans G ru n d la g e  einer mündlichen V erh an d lu n g  ein E r-  
kennlnip gefällt w o rd e n ,  der V e rh an d lu n g  vom Anfänge der­
selben an  ununterbrochen beigewohut haben, daher bei B e h in ­
derung eines R ich ters ,  der V e rh an d lu ng  fernerhin beizuwohnen, 
ein anderer Richter, zur E rfü l lung  der gesetzlichen Richterzahl, 
hinzuzuziehen und die V erh an d lu n g  von N e u e m  zu beginnen. 
Z u r  V erm eidung  dessen d a s  I n s t i t u t  der Ergünzungsrichter.

D e r  Gerichtsvorsitzer ha t  die Aufsicht über Schnelligkeit 
und Legalität des V erfah ren s  der B ehö rd e  und die Aufrecht- 
erhaltnng  der R u h e  und  O r d n u n g  in  dem S itzung s lo ea le  und 
in den unm it te lba r  angränzenden Loealitäten. ck. I l ,  5 7 .  V e r ­
möge der demgemäß ihm zustehenden Gerichtspolizei kann er 
bei eintretender S t ö r u n g ,  nach seinem Ermessen, einige oder 
auf eine zu bestimmende Z e i t  sämmtliche Z u h ö re r  a u s  dem 
Gerichtssaale entfernen lassen, auch die V e rh an d lu ng  selbst 
schließen.

D a s  Gericht ist berechtigt zu O r d n u n g s s tr a fe n ,  —  Ge-- 
fängniß  b is  —  W ochen, resp. V e r lä ng erun g  der H a s t  b is  —  
W ochen oder S c h ä r fu n g  derselben, —  gegen diejenigen, welche 
sich bei irgend einer gerichtlichen V e rh an d lu n g  ein u ngebühr­
liches B e t r a g e n  zu  S ch u lden  kommen lassen. D a g e g e n  kein 
Rechtsmittel .

Gleiches Recht hat der Untersuchungsrichter, n u r  daß 
gegen seinc B es t im m u ng  Beschwerde zulässig.

F ris ten ,  —  deren A rten , D a u e r  und  Berechnung .
Alte V erh an d lu n g en  über Verbrechen und Vergehen wer­

den, ohne E - legung  irgend welcher Poschlinen, au f  ordinakrem 
P a p ie r  geführt, es. Il, 1 5 7 .



c-'i>. II. Bon der StimtsliMliltschast.
D i e  S taatsanw altschaft  hat d m  B eru f ,  darüber zu Wachen, 

daß N iem and der durch eine strafbare H and lung  verwirkten 
B eahndung  entgehe, zugleich aber auch daraus zu achten, daß 
N iem and schuldlos verfolgt und der Schuldige m it  keiner schwe­
reren S t r a f e ,  a ls  der im Gesetze bestimmten, belegt werde. S i e  
kann zu diesem Behufe auch zu G unsten  des Angeklagten statt 
seiner der ihm nachgelassenen Nichtigkeitsbeschwerde sich bedienen 
und in gewissen Fallen  die W iederaufnahme beantragen.

S i e  hat  demgemäß:
1 )  zu der Vorbereitung des gerichtlichen S tra fverfah rens  

durch Theiluahm e an den Geschäften der gerichtlichen 
Polizei  mitzuwirken,

2 )  die A usübung  des öffentlichen Anklage-Amtes, und da­
mit die Pflicht, die Thätigkcit der für das  S t r a f v e r ­
fahren bestimmten Beam ten  und Behörden zu dem 
Zwecke der S t ra fanw endung  aufzufordcrn, die erhobene 
Anklage in den verschiedenen S ta d ie n  des Verfahrens 
weiter zu verfolgen und die richterlichen Autoritäten 
durch M it the i luug  aller ihr bekannt gewordenen Ver- 
dachtsgrnnde und B ew eism it te l  zu unterstützen, ck. I I ,  
5 1 .  D a s  öffentliche Klage-Amt begründet jedoch keine 
Partheistellnng der S taatsanw altschaft.

Z n  dem Berufe  der S taa tsan w a ltscha f t ,  a ls  Wächterin 
des Gesetzes, gehört auch, darüber zu wachen, daß die Unter­
suchung allenthalben den gesetzlichen G a n g  einhaltc, daß alle 
zweckdienlichen gesetzlichen M it te l  zur Erforschung der W ahrheit  
benutzt werden, so wie daß eine gleichmäßige und Pünktliche 
Beobachtung der Gesetze statthabe. ek. I, 5 1 .

D ie  S ta a t s a n w ä l te  haben auch, wenn sie gelegentlich einer 
bei der Behörde stattsind enden Verhandlung eine Lücke in den 
Gesetzen gewahr werden, und sie die Anregung einer einschläg- 
lichen legislativen F rag e  für' geboten erachten, ihren Vorgesetzten 
zu berichten, welche die in Anregung gebrachte F ra g e ,  nach 
ihrem Ermessen, dem Jnstizminister zur Entscheidung unter­
legen. es. I, 5 2 .

D ie  S ta a t s a n w ä l te  bilden ein geschlossenes Ganze. D i e  
niederen B eam ten  stehen unter den höheren, die Oberaufsicht 
über alle führt der Jnstizminister.  es. I, 5 0 .

>>eder S t a a t s a n w a l t  hat den Weisungen seiner V orge­
setzten nachzugehen, —  bei Bedenken re., die in seinen Amts- 
verhandlnngen ihm beigehen, behufs seiner Bescheidung hierüber 
ihnen zu berichten; Beschwerden über sein pflichtwidriges V e r ­
halten sind an sie zu richten.

D e r  Vorgesetzte des S t a a t s a n w a l t e s  kann jedoch durch 
keinen Befehl oder Auftrag die Ueberzcugung desselben binden, 
oder ihm eine M e in u n g ,  eine Ucberzengnng aufdringen. ( D e r  
S t a a t s a n w a l t  wird, sobald er in Fo lge  eines Auftrages eines 
Vorgesetzten eine S tra fverfo lgung  begonnen ha t ,  M a n n  des 
Gesetzes, und kein höherer Befehl darf ihn bei seinen Anträgen 
fesseln, vielmehr schöpft er seine Ueberzcugung a u s  der V e r­
handlung, und dieser gemäß hat er seine Anträge zu stellen).

III



E in  Dazw ischentreten des Vorgesetzten kann die H andlungen  
eines S ta a tsa n w a lte s  nicht w irknngslos machen.

I n  seinem amtlichen B eru fe  ist der S ta a ts a n w a lt  der 
Aufsicht der Gerichte eben so wenig unterw orfen, a ls  diese ihm 
untergeben sind. B e i V erzögerung oder Pflichtverletzung seiner­
seits kann d as  Gericht die E rledigung der Geschäfte bei ihm  
in E rinnerung  bringen, ohne jedoch befugt zu sein, ihm  etw as 
anszngeben oder P ra jud ic ien  und S tra fan d ro h u n g en  m it der 
E rinnerung zu verbinden, —  oder Beschwerde über ihn führen. 
A im m t dagegen der S ta a ts a n w a lt  Unregelm äßigkeiten oder pflicht­
w idrige V erzögerungen des G erichts w ahr, so hat er, wenn 
sie nicht auf dessallsige A nträge abgestellt werden, bei der dem 
Gerichte Vorgesetzten Aufsichtsbehörde deren Einschreiten zu be­
antragen.

Z n  dem Geschäftskreise der S ta a ts a n w ä lte  der B ezirks­
gerichte gehören, hauptsächlich: M itw irkung  bei den gerichtspo- 
lizeilichcn V orerörternngen, der V oruntersuchung, dem Anklage- 
V erfahren , der H auptverhandlung .

D e r  S ta a ts a n w a lt  der Ju s tiz  -  P a la te  ha t die Geschäfte 
eines S ta a tsa n w a lte s  bei dieser B ehörde und die Veaussich- 
tigung der S ta a tsa n w ä lte  bei den Bezirksgerichten.

D e r  S ta a ts a n w a lt  des O b c rtrib u n a ls  ha t die Geschäfte 
eines S ta a ts a n w a lte s  bei dem O b e rtrib n n a l und die B eauf- 
sichtignng aller staatsanw altlichen B eam ten  der drei O stsee- 
P rovinzen.

D ie  Geschäfte der S taa tsan w altsch aft können in derselben 
Untersuchung, iusoesondere auch bei derH auptverhandlung , durch 
verschiedene B eam te nach einander besorgt werden. Auch kön­
nen gleichzeitig mehrere B eam te  der V erhandlung beiwohnen 
und die staatsanw altlichcn V errichtungen nach ihrem Ermessen 
un ter sich theilen.

cn A ntrag ans E inleitung der Untersuchung kann der 
S ta a ts a n w a lt  nach E röffnung derselben nicht ohne Z ustim m ung 
d-ssm , bci d-m cr dcn A ntrag  gcstellt, zurückuchnm .

D ie  U ritw irtu n g  des S ta a ts a n w a lte s  ist eine nothtven- 
dige: bei der E instellung oder Fortstcllnng einer Untersuchung, 
der Bcrw eisnng derselben zur H anp tberhand tung , -der W ieder- 
ansnahm c einer eingestellten Vornntcrsuchnng oder durch E nd­
erkenntnis; entschiedenen Untersuch,mg. der Entscheidung über eine 
Nichtigkeitsbeschwerde, der H anptverhandlung , den B crhandlnngs- 
^ c rn iin c n , n , denen über B eru fungen  non Erkenntnissen ent­
schieden wird. I n  anderen Fallen  kann der S ta a ts a n w a lt ,  
wenn sein vorheriges G ehör zwcckmcißig erscheint, Hinz,-gezogen 
Werden.

D ie  staatsanw altlichen B eam ten  können bei dcn V er- 
Handlungen und S itzungen  A nträge stellen, über welche das 
Gericht nach M chtm aß igein  Ermessen zu entscheiden hat, —  
auch den V orträgen  der G erichtsglicder über die S achen  bei­
wohnen. D e s  B e ra th n n g  des G erichts dürfen sic nicht bei­
wohnen, eben so wenig der Beschlussfassung.

Ih n e n  steht zn jeder Z e it  zn die Einsicht der innerhalb 
und angerhalb ihres B ezirks ergangenen gerichtlichen und ho-



lizeiüchcn Acten, letzterer jedoch nur so weit, a ls  sie auf den
betreffenden F a l l  B ezug  haben.

B e i  denjenigen Verbrechen und Vergehen, hinsichtlich de­
ren die Schuldigen nicht anders a ls  auf Klage von P r iv a t ­
personen in gerichtlichen Anspruch genommen werden können, 
wird der S t a a t s a n w a l t  amtsthatig  nu r  auf die bei ihm, un­
mittelbar oder mittelbar durch Behörden rc., angebrachte Klage.

I n  solchen Fällen hat er in derselben W eise , wie bei 
den von Amtswegen zu verfolgenden Handlungen, zu ver­
fahren. An die rechtliche Auffassung der Thatsaeheu, von wel­
cher der Kläger bei der Klage ansgegangen, ist er jedoch nicht 
gebunden, leiden indeß ans eine H an d lu ng  mehrere strafgesetzliche 
Vorschriften A n w e n d u n g , und bedarf es nach jeder derselben 
einer Klage des Verletzten rc., so i s t , wenn der letztere in
seiner Klage das Strafgesetz bezeichnet h a t ,  nach welchem er
die Bestrafung  verlangt, der S t a a t s a n w a l t  hieran gebunden.

Zurücknahme der Klage von S e i te n  des Verletzten hat 
keine Wirkung auf die durch sie angernsene Thatigkeit des 
S ta a t s a n w a l te s ,  es. die Voraussetzungen , Competenz der 
Einzclrichter.

Gegen abschlägliche Entschließung des S ta a t s a n w a l te s  
aus die Klage Beschwerde bei seinem Vorgesetzten gestattet.

Csp. m . Von der Vcrthcidignng des Ange- 
schnldigten und von der Vertretung 

des Verletzten.
D e r  Angeschnldigte kann während des ganzen S t ra fv e r ­

fahrens eines Rechtsbeistandeö als Vertheidigers sich bedienen.
D ie  Bertheidigung ist eine no thw cndige : wenn die 

Verweisung zur Hauptverhandlung wegen einer solchen strafbaren 
H an d lu n g  beschlossen ist, welche im Hochstbetrage m it Verlust 
aller Standesrechte oder aller besonderen Rechte und Vorzüge 
bedroht ist, wenn das Erkenntnis; der ersten In s ta n z  eine Cri- 
m in a l - S t r a f e  bestimmt, desgleichen bei Aburtheilnug in con-  
l u m u e m m  und in Abwesenheit des erkrankten Angeklagten.

Diese Nothwendigkeit wird dadurch nicht begründet, daß 
nu r  wegen eines allgemeinen S tra fe rhöhungsgrundes  auf jene 
S t r a f e  erkannt werden kann, fällt aber auch deshalb nicht weg, 
weil eines S tra fm i ld e rn u g s -  oder Strafausschließungsgrundes 
wegen auf jene S t r a f e  nicht erkannt werden kann.

I n  dem Falle  der Nothwendigkeit der Vertheidigung ist 
der Angeschuldigte, bei Bekanntmachung des V erw e isu ngs-B e­
schlusses resp. des Erkenntnisses erster In s ta n z  an ihn, zur W a h l  
eines Vertheidigers anstufordern, unter Ansetzung einer Frist  
von T ag e n ,  —  und kommt er dem nicht nach, so hat der 
Vorsitzende des Gerichts, an welches die Sache  gelaugt, von 
Amtswegen einen Bertheidiger ihm beizuorduen. Bestimmung 
für die anderen Fälle .

D ie  amtliche Beiordnung  des Vertheidigers erlischt, so­
bald der Angeschuldigte nachträglich einen zulässigen Vertheidiger



wählt; derselbe kann auch jederzeit die von ihm getrossene 
Wahl abändern, — in beiden Fällen jedoch ohne daß das 
Verfahren dadurch einen Aufenthalt erleidet.

Der Vertheidiger steht zu dem An geschuldigten nicht in 
demselben Verhältnisse, wie der Advocat zu seinem Clienten im 
Civil-Prozesse, sondern hat mit den Richtern die Pflicht ge­
mein, die Gerechtigkeit und Wahrheit im Interesse des Staates 
zu fördern.

Der bestellte Vertheidiger bedarf zur Vornahme einzelner 
Handlungen und Stellung einzelner Anträge, insbesondere zur 
Einwendung von Rechtsmitteln, keines besonderen Auftrages; 
bei dem Antrage auf Wiederaufnahme einer Untersuchung und 
in einigen anderen Fällen ist jedoch der Antrag zuvörderst dem 

von ihm Vertretenen selbst zur Erklärung darauf vorzulegen.
Als Vertheidiger werden nur Advocaten zugelassen. Aus­

geschlossen sind diejenigen, welche in der Untersuchung als 
Zeugen oder Sachverständige befragt oder als solche zu einer 
mündlichen Verhandlung vorgeladen worden, als Untersuchungs­
richter oder Staatsanwalt an der Untersuchung und Polizei­
lichen Vorerörternng mitgewkrkt,—  hinsichtlich der nothwendigen 
Vertheidiguug auch Verwandte und nahe Freunde des Ver­
letzten.

Der gewählte oder beigeordnete Vertheidiger kann nicht 
ohne erhebliche Gründe den Auftrag ablehnen.

Der Angeschuldigte ist befugt, das zu seiner Vertheidi­
guug ihm nöthig Erscheinende neben seinem Vertheidiger selbst 
vorzubringen, nicht minder mehrerer Vertheidiger sich zu be­
dienen, auch neben dem Vertheidiger Sachverständige hinzuzu­
ziehen; nach dem Ermessen des Gerichts können auch männ­
liche Angehörige des Angeklagten, Ehegatte, Psiegeeltern oder 
Kinder, Vormünder auf sein Verlangen zum Worte für ihn 
bei der mündlichen Verhandlung zugelassen werden.

Dem Vertheidiger ist eine Unterredung mit den: verhaf­
teten Angeklagten vor dem Verweisungs-Beschlüsse nur im 
Beisein einer bei dem Richter in Pflicht stehenden Person 
gestattet, nach jenem Beschlüsse kann sie auch ohne Anwesen­
heit solcher Person gestattet werden.

Der Vertheidiger kann nach jenem Beschlüsse die Acten 
an der Gerichtsstelle einsehen. Einsichtnahme der Acten früher 
oder Mittheilung derselben in die Wohnung hängt von dem 
Ermessen des Richters ab.

-twm Angeklagten selbst sind, auf Verlangen, nach dem 
Schluffe der Voruntersuchung, resp. nach dem Antrage aus 
unmittelbare Vorladung, die Acten an der Gerichtsstelle und 
unter Allssicht (ek. oben) zur Einsicht vorzulegen, — mit ge­
wissen Beschränkungen.

Der Vertheidiger und der Angeklagte können die Aus­
reichung einer beglaubigten Abschrift des Verweisungs-Beschlusses 
resp. der Anklageschrift verlangen, ek. II, 61.

Pflichtverletzung des Vertheidigers. es. I, 80.

Versäumnis; gesetzlich fipirter Termine und andere durch 
seine Schuld verursachte Verletzung von Regeln und Förm­
lichkeiten. es. I, 85.



Honorar des Vertheidigers. cf. l, 82 und Taxe.
Gerlchtspolizei und Ordnungsstrafen dem Verlheidiger 

gcgmilber.

Der Verletzte kann zur Wahrnehmung seiner Rechte mit 
e nem Sachwalter oder mit einem männlichen Angehörigen er­
scheinen, auch durch den einen oder anderen sich vertreten lassen. 
Handelt der Sachwalter re. ohne Beisein des Verletzten für 
denselben vor Gericht, so hat er den Auftrag durch eine Voll­
macht nachzuweisen, resp. die Ratihabition. Ausnahmen bei 
dem wnnäatum pi'üLsumtum.

ksp. IV. Von der Zuständigkeit der richter­
lichen Autoritäten.

Äedes Verbrechen oder Vergehen ist von dem Unter­
suchungsrichter des Ortes, wo es verübt, zu untersuchen, und 
unterliegt der Hauptverhandlung und Aburtheilnng des Bezirks­
gerichts, zu dessen Jurisdiction jener O rt gehört, ek. H, 15.

Zuständigkeit der richterlichen Autorität des OrteS der 
begangenen That für die Theklnehmcr an derselben.

Als O rt der begangenen That gilt derjenige, an welchem 
die Handlung, welche das Wesen des Verbrechens oder Ver­
gehens ansmacht, vorgenommen worden ist, gleichviel ob es 
vollendet oder versucht, und im ersteren Falle ohne Rücksicht 
aus den Eintritt des Erfolges, —  resp. an welchem der An- 
geschuldigte zuletzt für die Ausführung des Verbrechens thätig 
gewesen ist.

Is t der O rt ungewiß, oder ist es streitig, zu wessen 
Jurisdiction er gehört, oder ist die That auf der Grenze 

zweier Bezirke begangen worden, so ist unter mehreren richter-  ̂

lichen Autoritäten die zuvorkommende zuständig und als die 
der begangenen That auzuseheu.

Als zuvorkommende richterliche Autorität aber gilt die­
jenige, bei welcher zuerst ein Antrag auf Untersuchung gestellt.

Gerichtsstand der begangenen That bei den Verbrechen 
der Unterschlagung, des böswilligen Vankerotts rc.

Gerichtsstand bei den im Auslande verübten Verbrechen.
Das Gericht des Wohnortes des Angeschnldigten, in 

dessen Ermangelung des Ortes des letzten Aufenthaltes, und 
in dessen Ermangelung des Ortes der Ergreifung ist zuständig 
bei Verbrechen der Ehrverletzung und des Ehebruchs.

Gerichtsstand des Zusammentreffens mehrerer Verbrechen 
und Vergehen. (Concurriren mehrere Verbrechen oder Vergehen, 
so wird die Sache bei der Gerichtsbehörde verhandelt, in de­
ren Äurlsdictions - Bezirke das wichtigste verübt worden (?). 
ck. II, 16.)

>Ltreitigkeitett der richterlichen Autoritäten über ihre Zu­
ständigkeit entscheidet die Justiz-Palate.

Einwendung des Staatsanwaltes, des Angeklagten in 
Betreff der Zuständigkeit richterlicher Autoritäten.

IV



D ie  Iu s tiz -P a la te  ist befug t:
1 )  wenn sich ergiebt, daß die Untersuchung eines zur 

bezirksgerichtticheu Zuständigkeit gehörigen Verbrechens,, 
oder mehrerer zusam m enhängender, zu gleicher Z ustän - 
digkeit gehörigen Verbrechen, zweckmäßiger von einem 
Untersuchungsrichter geführt oder fortgestellt werden 
könnte, zu dessen Z uständigkeit keines der Verbrechen 
gehört, diesen dazu zu beauftragen , aus A ntrag des 
S ta a ts a n w a lte s , eines der bezüglichen U ntersuchung^ 
richter, des Angeschuldigten oder au s eigener Bew egung,'

2 )  auf gleichen A ntrag , sowie au s  eigener B ew egung, 
an s  G ründen  der Zweckmäßigkeit, Voruntersuchungen, 
die von verschiedenen Untersuchungsrichtern geführt 
w orden, behufs der H auptverhandlung und der Ab- 
urtheilung einem der bezüglichen Bezirksgerichte, so 
wie Untersuchungen, und zw ar in  jedem S ta d iu m  der­
selben, rücksichtlich einzelner Verbrechen oder einzelner 
T e iln e h m e r  verschiedenen Bezirksgerichten, resp. Un­
tersuchungsrichtern zuzuweisen.

W enn  eine von einem Untersuchungsrichter zeither geführte 
Untersuchung in ^ o lg e  Unzuständigkeit desselben an einen an ­
deren abgegeven w ird , verlieren die von ihm  vorgenommenen 
Erörterungen nicht ihre B ew eiskraft. I n  wie weit eine W ie­
derholung derselben zweckmäßig sei, hängt von dem Ermessen 
des zuständigen Untersuchungsrichters ab.

c»p. r. Von der Unfähigkeit zur Ausübung 
des Amtes eines Richters oder Staats- 

onwoltes.
Richter sind zu richterlichen H andlungen hinsichtlich eines 

Verbrechens oder V ergehens u n fä h ig , wenn sie durch dasselbe 
selbst verletzt oder Angehörige des Verletzten oder Angcschul- 
digten, oder wenn sie außerhalb ihrer D ienstverrichtungen Zeugen 
der strafbaren T h a t  gewesen und hierüber a ls  solche entweder 
abgehört oder zu einer mündlichen V erhandlung vorgeladen 
worden, —  in der Untersuchung a ls  A nw alt des Verletzten, 
a ls  S ta a ts a n w a lt ,  V ertheidiger, Untersuchungsrichter oder schon 
in früherer In stan z  a ls  R ichter thatig  gewesen sind.

Dasselbe g ilt, soweit anw endbar, auch für den Unter­
suchungsrichter und den S ta a ts a n w a lt .

D e r  R ichter (inbegriffen der U ntersuchungsrichter), der 
zur A usübung seines Am tes hinsichtlich eines Verbrechens oder 
V ergehens unfähig ist, h a t die Verhältnisse, welche seine Un­
fähigkeit begründen, ungesäum t dem Gerichte, zu welchem er 
gehört resp. für welches er bestimmt, anzuzeigen,- der unfähige 
S ta a ts a n w a lt  hat seine B etheiliguug an dem S tra fv erfah ren  
seinem S te llvertre te r zu überlassen, resp. die A nordnung eines 
solchen zu bewirken.

D ie  von einem „nfühigen R ichter oder S toa tS -m w alte  
seit der Zeck, wo die T hatsache, welche die Unfähigkeit be.



gründet, ihnen bekannt wurde, vorgenommenen Handlungen 
sind nichtig, mit A usnahm e der in Eilfüllen vorgcnommenen.

W egen der Unfähigkeit Nichtigkeitsbeschwerde, in gewissen 
Fällen  m it vorlänsiger Anmeldung.

Auch außer den Fällen  der Unfähigkeit können einzelne 
Richter, nicht das gesummte Gericht, desgleichen der Unter­
suchungsrichter, abgelehnt werden, von dem S ta a t s a n w a l tc  oder' 
Angeschuldigten, wenn diese G ründ e  anzngebeu und zu beschei­
nigen vermögen, wegen deren ihnen nngcschwachtes Vertrauen 
in -d ie  Unpartheilichkeit des Abgelehnten nicht zugemnthet wer­
den kann. cf. II ,  4 1 .

Ablehnung eines M itg liedes der S taatsanw altschaft  findet 
nicht S t a t t ,  jedoch ist Gesuch um Beauftragung  eines anderen 
S ta a t s a n w a l te s  zulässig.

Z u r  Bescheinigung der für die Ablehnung angeführten 
T a tsa c h e n  kann ein Bestürknngseid anferlcgt werden, und der 
Bescheinigung bedarf es nicht, wenn der Abgelehnte die W a h r ­
heit des Ablehnungsgrundes aus seinen Diensteid zugiebt. E in  
Perhorrescenz-Eid ist unzulässig.

Richter, welche an einer Hauptverhandlnug oder an einer 
Verhandlung über ein Rechtsmittel T heil  nehmen sollen, kön­
nen nu r  bis zur Eröffnung der Verhandlung abgelehnt werden.

Ueber eine Ablehnung eines Richters entscheidet das G e­
richt, welchem er angchört, resp. für welches er bestellt. Gegen 
die Entscheidung kein Rechtsmittel.

Hinsichtlich der Handlungen abgclehnter Richter re .,  seit 
der Feststellung und Eröffnung der Ablehnung, gilt Dasselbe, 
wie bei den unfähigen Richtern.

egp. t'i. Von der gerichtlichen Polizei.
Vüe gerichtliche Polizei hat die gerichtliche Untersuchung 

vorzubereiten, —  forscht verübten strafbaren H andlungen nach, 
jedoch bei den nur aus Klage von P riva ten  zur gerichtlichen 
Verhandlung kommenden Verbrechen und Vergehen erst nach 
vorgängiger K l a g e , sammelt die Beweismittel und über­
weiset die der T h a t  Verdächtigen dem zuständigen Unter­
suchungsrichter. ek. II, 3 3 .  3 4 .

D ie  Geschäfte der gerichtlichen Polizei werden, unter der 
obersten Aufsicht und Leitung des J u s t i z - M in is te r s ,  von den 
Behörden und Beam ten der Sicherheitspolizei, so wie von d m  
staatsanwaltlichen Beam ten besorgt, cf. II, 35 .

D e r  S t a a t s a n w a l t  hat wegen der Ausführung der von 
ihm  beschlossenen M aaßregeln  mit desfallsigen Anträgen an die 
B eam ten  und Behörden der Sicherheits-Polizei sich zu wenden, 
kann auch den hierauf bezüglichen Handlungen derselben bei­
wohnen. cf. II. 3 5 .

Beschwerden des S t a a t s a n w a l te s  und der P r iva ten  über 
die Behörden und Beam ten der P o l ize i ,  so wie dieser über 
die S ta a ts a n w ä l te  erledigen die Vorgesetzten der Letzteren.

D ie  mit der Sicherheits - Polizei beauftragten Behörden 
haben, sobald sie Kenntniß von einer strafbaren, ihre Thätigkeit



in Anspruch nehmenden H and lung  erhalten, —  sei es durch 
eigene W ahrnehm ung, oder durch Selbstanzeigc, Anzeige, D e- 
nuncia tion , K lage, M itth e ilu n g  anderer B ehörden und B eam ten  
u. s. w ., —  die keinen Aufschub gestattenden vorbereitenden 
A nordnungen zur Aufklärungen der S ache, zur V erhütung  der 
Flucht der T h ä te r und zur E rha ltung  der Gegenstände und 
der S p u re n  der T h a t  zu treffen.

Insbesondere  können sic den B ezüchtigten und Personen, 
von welchen sie Ausklürung zu erw arten haben , vorläufig ab­
hören, Ersteren auch bewachen lassen oder in  V erw ahrung  
nehmen und zu diesem B ehufe Nacheile verfügen, ck. H, 3 5 . 
Auch können sie die L egitim ations-Papiere des Bezüchtigten in  
Beschlag nehmen und einbehalten. Erlassung von Steckbriefen 
steht ihnen nicht zu.

Ebenso können sie in  dringenden F a llen  Aussuchungen 
und Durchsuchungen, so wie Beschlagnahme von P ap ieren  und 
anderen G egenständen vornehmen und verfügen, desgleichen 
B riese und Pakete wegnehmen, die ein Bezüchtigter em pfängt 
oder absendet, haben sie jedoch, w enn nicht G efahr im  V erzüge, 
uneröffnet a ll a c ta  zu legen.

V o n  den cingegangenen Anzeigen und den etwa getrof­
fenen vorbereitenden A nordnungen haben sie ungesäum t den 
S ta a ts a n w a lt ,  und, wenn die sofortige Feststellung des T h a t-  
bestandes erforderlich erscheint, insbesondere bei T ödtungen , 
B randstiftungen  rc., auch den Untersuchungsrichter in K euutniß 
zu setzen, ck. II, 3 6 .

S i e  haben endlich auch S o rg e  zu tragen, daß b is zum 
Eintreffen des S ta a tsa n w a lte s  oder Untersuchungsrichters keine 
V eränderungen am O r te  der T h a t  oder m it den Gegenständen 
und S p u re n  der T h a t vorgenommen werden.

Auch jeder P riv a tm a n n  ist befugt, resp. verpflichtet, einen 
auf der T h a t oder auf der F lucht betroffeuen Verbrecher an­
zuhalten, zu entw affnen, ihm die W erkzeuge des Verbrechens, 
so wie das durch das Verbrechen erlangte G u t  abzunehmen 
und ihn festzuhalten, —  hat jedoch ohne V erzug die nächste 
Po lizei davon zu benachrichtigen und die Gegenstände w ie den 
Verbrecher ihr abzuliefern.

D ie  P o lize i hat jede nach eigener Entschließung oder au f 
A ntrag des S ta a ts a n w a lte s  vorgenommene V erw ahrung  des 
Bezüchtigten binnen —  T agen dem Untersuchungsrichter zur 
weiteren Entschließung auzuzeigen, dieser aber binnen —  T ag en  
seine Entschließung über die F o rtdauer der V erw ahrung  oder 
die Entlassung des V erw ahrten  gleichzeitig dem S ta a ts a n w a lte  
und der Po lizei zugehen zu lassen, e l.  Il, 3 5 .

S o fo rtig e  Eröffnung hierüber an den V erw ah rten , und 
bei verfügter F o rtd au er der V erw ahrung  Ablieferung des B e- 
züchtigten in  das G erichtsgefängniß.

D ie  auf A ntrag  des S ta a ts a n w a lte s  verfügte V erw ah­
rung eines Bezüchtigten kann die Po lize i nicht ohne Zustim » 
m ung des S ta a ts a n w a lte s  wieder aufheben, und w ar sie be­
re its dem Untersuchungsrichter angezeigt, nicht ohne G enehm i­
gung des Letzteren.

Berechtigung der P o lize i, wenn sie nach V erübung einer



strafbaren T h a t  erkundigmigsweise an einem O r te  eine unbe­
stimmte A nzahl von Personen abzuhörcn hat.

D ie  H an d lu n g en , deren V ornahm e der P o lize i znsteht 
und die daher der S ta a ts a n w a lt ,  wenn er sie erforderlich er­
achtet, bei derselben zu beantragen h a t ,  kann er unm ittelbar 
vornehmen, w enn die Antragstellung nach seinem Ermessen m it 
G efahr im  Verzüge verbunden ist oder wenn die Po lize i den 
A ntrag  ablchnt.

S in d  die zuständigen Polizei- und U ntersuchungs-Beam ten 
nicht sofort zu erlangen, so ha t jeder Untersuchungsrichter, auch 
wenn die Untersuchung nicht zu seiner Zuständigkeit gehört, 
die zur E rörterung  und Feststellung des T hatbestandes, in ­
gleichen zur S icherung  der Gestellung und der künftigen B e ­
strafung des T h ä te rs  erforderlichen, einen Aufschub nicht ge­
stattenden H andlungen , zu welchen sich ihm  Gelegenheit bietet, 
un ter Beobachtung der für die einzelnen H andlungen  vorge-- 
schriebcncn F o rm e n , vorzunehm en, den zuständigen Unter­
suchungsrichter aber von Allem in  K enntniß  zu setzen, w as 
ihm  auf den Gegenstand der Untersuchung Bezügliches be­
kannt wird und aus die Erforschung der W ahrheit von E in ­
fluß sein kann.

csp. vn. Bon den Rechtsmitteln, im 
Allgemeinen.

A ls R echtsm ittel gegen richterliche Entscheidungen sind 
gestattet: Nichtigkeitsbeschwerde, B eru fung  (A ppellation) und 
Beschwerde ^Justiz-Beschwerde), ck. H, 9 5 . 1 0 2  ff.

Nichtigkeitsbeschwerde und B eru fung  sind nur in  den a u s­
drücklich bestimmten Fällen  zulässig, die Beschwerde in  allen 
anderen Fällen .

G egen Entscheidungen und Beschlüsse, die in  daS E r ­
messen dessen gestellt, dem sie zngcwiesen, ist kein Rechtsm ittel 
zulässig.

D i e  B eru fung  ist an eine — tägige, die Nichtigkeits­
beschwerde an eine — tägige F r is t  gebunden, ef. II, 1 0 0 .  1 0 6 .  
Berechnung dieser Fristen.

S i e  haben ansichiebende W irkung, —  jedoch wird durch 
sie die V ornahm e der mit G efahr im Verzüge verbundenen 
H and lungen  nicht aufgehalten.

D ie  Beschwerde ist an keine F r is t  gebunden, hat in der 
Regel auch keine ansichiebende Wirkung.

D ie  V erabsäum ung der — tägigen, resp. — tägigen F ris t 
zieht V erlust des R echtsm ittels nach sich; jedoch kann bei der 
Nichtigkeitsbeschwerde Wiedereinsetzung wegen Versäumnisse er­
lang t werden.

D ie  Nichtigkeitsbeschwerde ist, bei V erlust derselben, durch 
A ngabe der behaupteten Nichtigkeit zu begründen; —  bei der 
B eru fung  bedarf es der Angabe besonderer Beschwerdepnnkte 
nicht, jedoch können solche angegeben w erden ; ist vor der E n t­
scheidung über die B eru fung  dies nicht geschehen, so g ilt diese,



so w eit sie überhaupt zulässig, a ls  gegen d m  ganzen I n h a l t  
der Entscheidung, so w eit er den In te rponen ten  betrifft, 
gerichtet.

D ie  Nichtigkeitsbeschwerde ist in  gewissen F a lle n , bei 
V erlust derselben, vorläufig auzum eldeu, uud kann dann die 
behauptete Nichtigkeit gleich beseitigt oder auch, un ter A u s­
setzung des weiteren V erfahrens, die Anmeldung a ls  die E in ­
wendung einer Nichtigkeitsbeschwerde behandelt werden.

Nichtigkeitsbeschwerde und B erufung  sind bei dem R ichter 
einzuwenden, der die beschwerende Entscheidung bekannt gemacht 
hat, persönlich von dem In terponen ten  rcsp. B ertheidiger, oder 
durch einen, binnen der E inw endungsfrist bei S t r a f e  von —
—  sich legitim irenden V ertreter, —  schriftlich oder mündlich, 
ek. I I , 9 9 . 1 0 0 t

W ird  ein R echtsm ittel irrthümlich nicht bei wem gehörig 
rechtzeitig eingew endet, so ist es deshalb allein nicht fü r un ­
zulässig oder versäum t zu erachten; eben so schadet nicht eine 
irrthümliche Bezeichnung des R ech tsm itte ls , jedoch ist im 
Z w eifel, wenn eine Nichtigkeitsbeschwerde neben einer B eru fung  
zulässig, das Rechtsm ittel a ls  B eru fung  zu betrachten. Je d e  
Acußerung des Angeschuldigten, durch welche er sein V erlangen 
nach einer auderweiten richterlichen Entscheidung zu erkennen 
giebt, g ilt a ls  B e ru fu n g , insoweit nicht au s derselben eine 
andere Absicht zu erkennen ist.

D a s  von dem Angeschuldigteu cingewendete Rechtsm ittel 
ist dem S t a a t s  anw alte, das von diesem cingewendete dem Au- 
geschuldigteu, wenn möglich, initzntheilen, —  ebenso die B e- 
schwerdepunkte.

Besondere F risten  zur A usführung oder W iderlegung 
eines eiugewendeten R echtsm ittels finden nicht S t a t t ,  —  es 
können jedoch E ingaben zur A usführung  oder W iderlegung bei 
dem für die Entscheidung zuständigen Richter eingereicht w erden; 
jedenfalls müssen sie, sollen sie berücksichtigt werden, spätestens
—  T ag e  vor dem betreffenden V erhandlungs-T erm ine bei dem 
entscheidenden Gerichte eingegangen sein.

Ueber das R echtsm ittel ist nach A blauf der E inw endungs­
frist an das zur Entscheidung über dasselbe zuständige Gericht 
B ericht zu erstatten, —  es sei denn dasselbe versäum t, oder 
nach den Gesetzen unzulässig, oder, bei der Nichtigkeitsbeschwerde, 
die Nichtigkeit nicht angegeben oder die vorläufige Anm eldung, 
wo sie erforderlich, nicht erfolgt. E ine P rü fu n g  des R echts­
m ittels im Uebrigen steht dem jenigen, bei dem das Rechts­
m ittel eingewendet, nicht zu.

Ueber die N ichterstattnng des Berichtes ist dem In tc r -  
ponenten, unter Angabe der G ründe , M itthc ilung  zu machen. 
D agegen ihm zuständig Beschwerde bei dem Gerichte, welches 
über das Rechtsm ittel zu erkennen gehabt hätte.

Ueber die B eru fung  entscheidet die Ju s tiz  - P a la te ,  über 
die Nichtigkeitsbeschwerde das O b ertrib u n a l. W egen der B e ­
schwerde cf. unten.

D ie  Entscheidung über ein angefochtenes Erkenntniß ist 
m ittelst E rkenntniß zu ertheilen.

W eder auf dem W ege der B e ru fu n g , noch durch Nich-



tigkeitsbeschwerde kann eine Abänderung zmn Nachtheile des 
Angeschuldigtcn (in clnrius) in der in dem erstgerichtlichen 
Erkenntnisse bestimmten S t r a f e  bewirkt werden, ck. II, 1 1 1 .

D ie  Einw endung einer völlig unbegründeten Nichtigkeits­
beschwerde kann an dem Verthcidiger, der sie eingewendet, mit 
einer Geldstrafe von —  N b l .  geahndet werden. (Außerdem 
kann dieses Verhalten dem A d v o ea ten -B arrean  zur Beurthei-  
lung überwiesen werden.)

Verzicht auf Rechtsmittel.
Vertretung bevormundeter re. Personen bei E inwendung 

von Rechtsmitteln.
Berechtigung der Verwandten , Ehegatten und Erben des 

Angeschnldigten nach dein Tode  desselben aus die ihm zuständig 
gewesenen Rechtsmittel.

Berechtigung der Angehörigen eines Abwesenden, der ver- 
urtheilt worden, zur Einwendung von Rechtsmitteln.

Berechtigung des S ta a t s a n w a l te s  zur E inwendung und 
Fortstelluug von Rechtsmitteln nach dem T ode  des Ange­
schuldigten.

Dkschnierde insbesondere.
Beschwerde kann von dem S ta a t s a n w a l te ,  Angeschuldigten, 

Verletzten, —  desgleichen von Vertheidigern, Zeugen, überhaupt 
von jedem bei einer Untersuchung oder einzelnen H andlung 
eines Richters Betheiligten eingewendct werden.

Beschwerde über den Untersuchungsrichter geht an das 
Bezirksgericht, über dieses an die Iu s t iz -P a la te ,  über diese an 
das  O b e r t r ib u n a l .

Anzubringen ist sie bei dem Untersuchungsrichter oder 
Gerichte, gegen dessen Entschließung sie gerichtet, oder bei 
dem zur Entscheidung über sie zuständigen. B le ib t  im crsteren 
Fa lle  das  Gericht w. bei seinem Beschlüsse, so ist die B e ­
schwerde in jedem Falle  an die zur Entscheidung zuständige 
Behörde ohne Verzug abzugeben.

D a s  zur Entscheidung über die Beschwerde zuständige 
Gericht kann vorher Erklärung von dem Richter eiufordern, 
gegen den die Beschwerde gerichtet.

D e r  Richter, bei dem gegen seine Entschließung eine 
Beschwerde ciugereicht, kann die Abgabe der Beschwerde bis 
zur V ornahm e der a ls  beschwerlich bezeichnten H andlung aus­
setzen. D a ß  Gericht dagegen, bei welchem gegen einen niederen 
Richter eine Beschwerde angebracht, kann diesen anweisen, vor­
läufig und bis zur Entscheidung über die Beschwerde mit 
weiterem Verfahren anzustehen.

Beschwerde über Verschleppung, Bedrückung und sonst 
ungebührliches Verhalten der bei Gericht Angestellten, bei der 
Aufsichtsbehörde, gegen den S ta a t s a n w a l t  bei dessen V o r ­
gesetzten.



Desonderer Theil.

«Sp. I. Von der Voruntersuchung.
I .  Zm Allgemeinen.

D ie  Voruntersuchung bildet n u r die V orbereitung der 
H aup tverhand luug , h a t daher nicht eine auch in  die kleinsten 
D e ta i ls  der angezeigten V erdachtsgründe eingehende E rörterung  
zu sein.

. S i e  setzt voraus den A ntrag  des S ta a ts a n w a lte s  aus 
E inleitung derselben bei dem Untersuchungsrichter, und beginnt 
m it des Letztern Entschließung auf E in le itung  der Untersuchung.

D e r  S ta a ts a n w a lt  stellt den A n trag , nachdem er die 
durch Selbstanzeige, Anzeige, D e n u n c ia tio n , K lage des V er­
letzten, Anzeige oder M itthe ilung  anderer B ehörden und B e ­
am ten , insbesondere der P o lize i, oder durch eigene W ahrneh­
m ung ihm  gewordene Anzeige eines Verbrechens für so w eit 
begründet befunden, daß gegen eine bestimmte P erson  m it der 
Voruntersuchung verfahren werden könne.

Z u r  V orbereitung seiner Entschließung hierüber kann er 
selbst E rörterungen vornehm en, resp. bei dem Untersuchungs­
richter, der P o lize i und andereil B ehörden beantragen.

Erachtet der Untersuchungsrichter, bei dem der A ntrag 
gestellt, sich nicht für zuständig, so hat er darüber den A ntrag­
steller in  K enntniß zu setzen und sich auf die V ornahm e der­
jenigen H andlungen  zu beschränken, bei denen G efahr im  
Verzüge.

D e r  nichtznständige S ta a ts a n w a lt  hat die ihm  gewor­
denen Anzeigen von Verbrechen an den zuständigen S t a a t s ­
anw alt abzugeben, jedoch ebenfalls denjenigen H andlungen  sich 
zu unterziehen, bei denen G efahr im  V erzüge.

S chon  vor gestelltem A ntrage aus E inleitung der V o r­
untersuchung kann der Untersuchungsrichter, wenn er K enntniß  
von einem von A m tsw egen zu verfolgenden Verbrechen erhält, 
oder der Verletzte K lage bei ihm  erhebt, soweit G efahr im 
V erzüge die nöthigen E rörterungen anstellen und die nöthigcn 
V erfügungen treffen, un ter M itthe ilnng  an den S ta a ts a n w a lt  
über das  Ergebniß und die getroffenen V erfügungen, c f. II, 
3 7 . 3 8 .

Insbesondere ist er befugt, die zur E rhaltung  sichtbarer 
S p u re n  der T h a t , Feststellung des T hatbcstandcs und S icherung 
der Gestellung Verdächtiger nöthigen Vorkehrungen und E rhe­
bungen vorzunehmen, kann selbst anordnen: Abnahme der Le­
g itim ations-Papiere , S te llu n g  unter polizeiliche Aussicht, G eld- 
caution, Bürgschaft, H ausarrest, V erhaftung, cf. I l, 4 0 ,  —  die 
beiden letzten M aaß rege ln , so wie sofortige V orführung  jedoch 
n u r , wenn der V erdächtige: u )  Anstalten zur Flucht macht 
oder der Flucht verdächtig ist, h )  auf frischer T h a t  betroffen 
oder unm ittelbar nach der T h a t  a ls  des Verbrechens verdächtig



durch Nacheile bezeichnet wird, e) wenn Grund zu der Be­

sorgnis; vorhanden, daß er die Spuren des Verbrechens ver­

tilgen oder die Freiheit zur Vollendung des Verbrechens miß­

brauchen werde.

Die von.ihm vorgenommenen Erörterungen haben, wenn 

bei ihnen die für Untersnchungshandlungen dieser Art vorge­
schriebenen Formen beobachtet sind, gleiche Beweiskrast, als 

wenn sie nach Einleitung der Untersuchung vorgenommcn wären.

Aus den Antrag des Staatsanwaltes wegen Einleitung 

der Untersuchung hat der Untersuchungsrichter Beschluß zu 

fassen und solchen sowohl dem Antragsteller, als den: Ange­

schuldigten, diesem spätestens bei dessen erster Vernehmung be­

kannt zu machen.
Er hat dabei zu Prüfen, ob ein Fall der bezirlsgericht- 

lichen Zuständigkeit vorliegt und ob insbesondere das Bezirks­

gericht, für welches er bestellt, zuständig, —  desgleichen die 

rechtliche Zulässigkeit des Antrages, —  sowie ob die ange­

zeigten Thatsachen zur Begründung eures genügenden Ver­

dachtes gegen den Angeschuldigten ausreichend seien.

Gegen diese Entschließung, wenn sie der: Antrag ableh­

nend, steht dem Staatsanwalte Beschwerde zu, an daß Bezirks­

gericht, über dieses au die Justiz-Palate, jedoch ohne aufschie- 

beude Wirkung. Außerdem kann er, unter gewissen Voraus­

setzungen, die unmittelbare Vorladung des Angeschuldigten bei 

dem zuständigen Bezirksgerichte beantragen.

Nach seiner Entschließung auf Einleitung der Untersuchung 

hat der Untersuchungsrichter in Gemäßheit der vom Staats­
anwalte gestellten Anträge im Einzelnen, soweit sie zulässig 

und nicht völlig unerheblich, bei der Führung der Untersuchung 
zu verfahren, unter Bemerkung im Protocotle, welche Maaß- 

regeln auf Forderung des Staatsanwaltes getroffen worden 

sind. ei'. U, 50, —  kann jedoch das, was ihm hierbei zur 

Vervollständigung der Untersuchung geeignet erscheint, auch von 

AmtSwegen vornehmen und die vor der Einleitung der Unter­

suchung von dein Staatsanwalte und der Polizei aufgenom­

menen Verhandlungen nach ihrer Form und Vollständigkeit 

Prüfen und uöthigenfalls die Ergänzung oder Wiederholung 

der Verhandlungen bewirken

Alle bei der Voruntersuchung nothweudig werdenden 

Maaßrcgeln ordnet er aus eigener Machtvollkommenheit an. 

cf. U, 39.

Anträge des Angeschuldigten ans Vornahme von' Unter- 

suchnngshandlnngen sind soweit sie nicht unerheblich und nicht 

der Hauptverhandlung Vorbehalten werden können, von ihm zu 

beachten.

Abschlägliche Entschließung über einzelne Anträge, woher 

sie auch kommen, hat er dem Antragsteller- zu eröffnen. Da­
gegen Beschwerde.

Führung der Untersuchung bei Abwesenheit des Ange­

schuldigten, —  vor der Einleitung vorhandener oder darauf 
eiugetretener.

Untersuchungshandlungen, die in einem fremden Bezirke 
Vorznnehmen.



A usdehnung der Untersuchung aus andere Personen und 
Verbrechen, a ls  die in  dem A ntrage des S ta a ts a n w a lte s  an ­
gegebenen.

E instellung der Voruntersuchung, wenn die Straslosigkeit 
der H and lung  sich herausgestellt, oder die V erdachtsgründe so 
weit sich erledigt haben , daß eine Fortstellung nutzlos sein 
w ü rd e , —  durch übereinstimmende Beschlüsse des S ta a t s a n ­
w altes und des Untersuchungsrichters.

Beschwerde des Augeschuldigten dagegen.
W irkung der Einstellung wegen e in e s  Verbrechens, über­

haupt und rücksichtlich anderer zur Untersuchung gezogener V er­
brechen.

M i t  dem Beschlüsse auf Einstellung zugleich Beschluß 
darüber, wie w eit der Angeschuldigte die Kosten der bisherigen 
Untersuchung zu ersetzen habe. Beschwerde des Angeschuldigten 
über diesen Beschluß.

D e r  Angeschuldigte kann nicht im  F a lle  der Einstellung 
der Untersuchung die Erhebung von ihm  angezeigter Entschul­
digungsbeweise auf seine Kosten v e r la n g e n ..

Ueber die Einstellung aus V erlangen eine Bescheinigung, 
unter A ngabe des G rundes.

D ie  Voruntersuchung wird ohne Abgeordnete von S tä n d e n  
oder A utoritä ten  geführt, c f. U, 4 2 . I s t  jedoch die E in le itung  
der Untersuchung gegen einen S ta a tsd ic n e r , Advoeaten, N o ta r , 
Geistlicheu, Lehrer oder sonst eine in öffentlichen Pstichten ste­
hende Person wegen eines m it V erlust aller S tandesrech te  oder- 
aller besonderen Rechte und V orzüge bedrohten Verbrechens 
beschlossen, so hat der Untersuchungsrichter hierüber an die dem 
Angcschuldigten Vorgesetzte D ienstbehörde Anzeige zu machen.

Z u  gewissen H and lungen  sind Urkundspcrsoncn hinzuzu­
ziehen, bei S t r a fe  der Nichtigkeit, zu anderen können sie hin-. 
zugezogen w erden, namentlich wenn die W iederholung der 
H and lung  voraussichtlich nicht möglich sein sollte.

Z u  den H andlungen der ersten A rt gehören,- 
a )  O rtsbesichtigung, Leichenschau, Leicheneröffnung,
d )  Aussuchuug, Durchsuchung re. von P a p ie re n , Cnt- 

siegelung derselben,
e )  B efragung  stummer w. Personen, ck. U , 4 3 .

Q u a lifiea tio n  der Urkundspersonen —  Z a h l  derselben.
P ro toco llfnhrnng  über die Untersuchung überhaupt, über

die einzelnen UntersuchungShandluugen insbesondere, —  V er­
lesung, ^nrch lesung , G enehm igung desselben.

D a s  Bezirksgericht, fü r welches der Untersuchungsrichter 
bestellt, ist erm ächtigt, jederzeit M itthe ilung  über den S ta n d  
der Voruntersuchung von ihm eiuzufordcrn, auch ihm  W ei­
sungen über den einzuschlagendcn G a n g  zu ertheklen, er da­
gegen kann ihm aufftoßende Bedenken au dasselbe behuss 
B elehrung darüber bringen. A uf eine P rü flin g  seines V er­
fahrens geht das Bezirksgericht n u r aus Beschwerde von P r iv a t­
personen oder des S ta a ts a n w a lte s  ein. c f. H, 4 8 .

^ e r  S ta a ts a n w a lt  hat das R echt, jeder Untersuchung 
nach B elieben beizuwohnen und das Untersnchungs - P ro toco ll 
durchzusehen, c f. H , 4 9 . D ab e i ist er berechtigt, A nträge wegen



Erörterung einzelner Punkte re. zu stellen. Vornahme eines 

Augenscheins, einer Aussuchung, Beschlagnahme, Durchsuchung 

von Papieren, Leichenschau, Leichenöffnung ist ihm zeitig vor­

her anzuzeigen. Der Vernehmung des Angeschuldigten und 

der Abhörung der Zeugen darf er nicht beiwohnen, —  und 

den Gang der Untersuchung darf er durch sein Erscheinen, Ein­
sehen der Protocolle u. s. w. nicht hemmen, ct. II, 49.

Die Behörden und Beamten der Sicherheits-Polizei und 

die Staatsanwälte haben auch nach Eröffnung der Vorunter­

suchung zur Entdeckung unbekannter Thnter durch Aufsuchung 

dahin führender Anzeigen mitzuwirken, Verdächtige zu verfolgen 

und zu verwahren; wenn Gefahr im Verzüge können sie, falls 

der Untersuchungsrichter nicht sofort zu erlangen ist, selbst 

Augenschein, Aussuchung, Durchsuchung und Beschlagnahme 

vornehmen.
Sind die nöthig gewordenen Erhebungen bewirkt, so hat 

der Untersuchungsrichter die Voruntersuchung zu schließen. 

War sie auf mehrere Verbrechen desselben Angeschnldigten ge­

richtet, so kann sie auch schon dann geschlossen werden, wenn 

sie nur wegen der schwereren erschöpft ist.

Hängt die Entscheidung einer Strafsache von privatrecht­

lichen Vorfragen oder Zwischenpunkten ab, und ist die Civil- 

sache bereits anhängig geworden, oder mit Sicherheit zu er­

warten, daß sie bald anhängig werde, so ist, nachdem der 

Staatsanwalt und Angeschuldigte hierüber gehört, die Unter­

suchung einstweilen auszusetzen. Weigert sich im Falle solcher 

Aussetzung das für die Civilsache zuständige Gericht, sich der 

Sache eher zu unterziehen, als bis die Strafsache entschieden 

sein werde, so ist die Entscheidung des diesem Gerichte Vorge­
setzten Gerichtes einzuholen.

Der Untersuchungsrichter ist nicht behindert, noch vor 

Beendigung des Civil-Prozesses, wenn er es nöthig findet, die 

Untersuchung wieder aufznnehmeu.

H .  Gestellung -eS A«geschuldigten.

Die Gestellung des Angeschnldigtm wird von dem Unter­

suchungsrichter bewirkt: durch Vorladung, Vorführung, Haft­

nahme, Nacheile, steckbriefliche Verfolgung, Beschlagnahme des 

Vermögens oder der Legitimations-Papiere des Angeschuldigten, 

—  durch Beschlagnahme des Vermögens jedoch nur unter Zu­

stimmung des Staatsanwaltes.

Die verfügte Maaßregel ist von dem Untersuchungsrichter 

wieder aufzuheben, wenn der Grund, welcher sie veranlasse, 

sich erledigt hat. Zu dem Beschlüsse der Entlassung des Ver­

hafteten, der Rücknahme öffentlicher Vorladung und erlassener 

Steckbriefe, der Aufhebung einer Beschlagnahme ist jedoch die 

Zustimmung des Staatsanwaltes einzuholen; diese wird indeß 

angenommen, wenn derselbe nach erhaltener Kenntnis; binnen 

>—  Tagen nicht Widerspruch erhebt; dieser hat aufschiebende 

Wirkung. Hat der Angcschuldigte sich gestellt oder ist er ge­

storben, so fällt die Verhaftung weg, aber auch die Rücknahme 

der öffentlichen Vorladung und erlassenen Steckbriefe ist ohne 

Weiteres zu verfügen.



Vorladung . Nach Ermessen des Untersuchungsrichters 
schriftlich oder mündlich. —  I n h a l t  derselben. D e r  Gegen­
stand soweit zulässig wenigstens im Allgemeinen auzugeben. _
D i e  Com mination, daß der Vorgeladene, wenn er der gegen- 
wärtigen oder einer künftigen V orladung  nicht Folge  leiste, 
persönlich werde vor Gericht geführt werden. —  Behündigung 
der Vorladung . -—  V orladung von Personen, die außerhalb 
des Bezirks :  im Gouvernement, im Reiche, im Auslande. —  
Ausbleiben des Vorgeladenen, ohne ausreichende Entschuldi­
gungsgründe angezeigt zu haben: W iederholung der V orladung 
oder V orführung  vor Gericht.

V orführung . Schriftlicher Vorführungsbefehl nicht ge­
boten, n u r  gestattet. —  V orführung  auch ohne vorgangige 
V orladung  zulässig, in  dem Falle ,  wo eine Verhaftung gerecht­
fertigt wäre rc. D a m i t  verbunden einstweilige V erw ahrung?

Nacheile, —  gegen flüchtig gewordene Angeschuldigte. 
D ie  Nacheilendcn nicht auf den Bezirk beschränkt. I h r e  B e ­
rechtigung in fremden Bezirken.

Oeffentliche V o r la d u n g ,  —  wenn der Aufenthalt des 
Angeschuldigten unbekannt, oder derselbe auf flüchtigem F uße ,  
oder eine ausländische Behörde die B ehändigung der V orladung  
verweigert. —  F r is t  in  ihr. —  Com mination, —  selbst der 
steckbrieflichen Verfolgung. —  Bekanntmachung.

Steckbrief, —  gegen den eines Verbrechens, das mit 
Verlust aller Standesrechte oder aller besonderen Rechte und 
Vorzüge bedroht, g laubhaft Beschuldigten, wenn er an seinem 
gewöhnlichen Aufenthaltsorte nicht aufgefunden, auch anzuneh­
men, daß er sich der Untersuchung habe entziehen wollen, oder 
wenn er der Verhaftung sich entzogen, —  gegen diejenigen, 
die der bereits angelegten H a f t  durch die Flucht sich entzogen. 
— - Veröffentlichung desselben.

Beschlagnahme des Vermögens, gsgen denjenigen, gegen
den ein Steckbrief erlassen. —  Bekanntmachung darüber. _
M aaßrege ln  zur Sicherstellung wegen der Untersuchungskosten 
oder verwirkten Geldstrafen.

Haftnahm e und Untersuchungshaft.

V erhaftung des Angcschuldigten ist zu verfügen, wenn 
er nach seiner Vernehmung der ihm schuld gegebenen straf­
baren T h a t  noch ferner verdächtig bleibt und Anstalten zur 
Flucht macht oder der Flucht verdächtig erscheint, oder-wenn 
das Verbrechen m it einer Criminal - S t r a f e  bedroht ist,- 
verfügt kann sie auch werden, wenn zu besorgen steht, daß 
der Angeschuldigte durch Verabredung mit Mitschuldigen 
oder mit Zeugen, durch Vernichtung der S p u r e n  der T h a t  
oder sonst die Untersuchung erschweren oder vereiteln werde, 
oder die Befürchtung gerechtfertigt, daß er die Freiheit  zur 
Verübung neuer strafbarer Handlungen mißbrauchen oder 
die noch nicht vollendete T h a t  ausführen werde.

Gleich nach der ersten Vernehmung des Angefchul. 
digten ist über seine Verhaftung zu verfügen, —  sie kann 
jedoch auch im Verlaufe der Untersuchung verfügt werden.



Anzeige über die Verfügung an den S ta a t s a n w a l t ,  cs. I l ,  
5 1 ;  dem Angeschnldigten sind die G rün de  feiner Verhafm ng 
binnen 2 4  S tu n d e n  zu eröffnen.

D e r  S t a a t s a n w a l t  kann, wenn der Angeschuldigte nicht 
den Verdacht erregt, ein Verbrechen begangen zu haben, 
welches m it Verlust aller S taudesrechte  oder aller beson­
deren Rechte und Vorzüge bedroht ist, die Anwendung we­
niger strenger M aaßrege ln  durch den Untersuchungsrichter 
verlangen, cf.  II, 6 1 .  Derselbe hat auch das  Recht, von 
dem Untersuchungsrichter die Verhaftung von diesem nicht 
verhafteter oder wieder in Freiheit gesetzter Angesthnldigter 
zu verlangen. H ä l t  der Untersuchungsrichter eine derartige 
Forderung, weil der Angeschnldigte nicht hinlänglich Verdacht 
erregt, ein Verbrechen begangen zu haben, welches m it  dem 
angegebenen Verlust bedroht, für unstatthaft, so hat  er dem 
Bezirksgerichte von seinem Bedenken Anzeige zu machen nnd 
dessen V erfügung abzuwartcn. cl'. II, 5 2 .

Vollziehung der Verhaftungs-  nnd Vorfnhrnngßbefehle. 
—  S i e  sind kn dein ganzen Umfange des Reichs voll­
streckbar. Verfahren wenn der Angeschuldigte außerhalb des 
Bezirks.

Vollziehung der Untersuchungshaft. E s  sollen keine 
größeren Beschränkungen anferlegt werden, als welche die 
Sicherung der Person, der Uutersuchungszwcck und die Ge- 
fängnißpolizei nöthig machen. —  Gerichtsgefängniß, a u s ­
nahmsweise Bewachung in einer P r iva tw ohuung . —  A n­
legung von Fesseln. —  Absendung und Empfang von 
Briefen.

Entlassung a us  der Hast,  —  gegen Handgelöbniß, —
gegen Bestellung einer Sicherheit.
Wiederverhaftung.
Sicheres Geleit, —  zur Befreiung von der Festnehmung 

der Person. Z u  ertheiten von dem S ta a t s a n w a l te  des
O b er t r ibun a ls .

Z U . Vernehmung des Angeschuldigten.

D e r  Augeschuldigte ist mündlich zu vernehmen und zu 
diesem Behufe, in soweit nicht die Besorguiß  einer G ew alt that  
vorhanden, fesscllos vor den Untersuchungsrichter zu stellen. 
Neben der mündlichen Vernehmung schriftliche Auslassungen und 
Nachweisungeu zu fordern oder zu gestatten.

Vernehm ung des Angeschuldigten: der der deutschen
Sprache  nicht kundig, —  der der Rede zwar mächtig, dem 
aber der Richter nur durch die Schrif t  sich verständlich machen 
kann, —  der schreiben kann und des G ehörs  mächtig ist, aber 
nicht sprechen kann, —  der weder der Sprache  noch des G e ­
hörs mächtig, aber lesen und schreiben kann, —  der nur durch 
Zeichen sich verständlich machen kann, —  dem die F ragen  nur 
durch Zeichen verständlich gemacht werden können.

D ie  Vernehmung des Angeschuldigten, der ans ergangene 
V orladung erschienen ist, ist mwerweilt zu bewirken, ck. U, 4 4 .  
E in  vorgeführter solvie ein in V erw ahrung  genommener und 
an  den Untersuchungsrichter abgegebener Angeschuldigter ist an

Vit



dem T a g e  der V orführung oder Abgabe, spätestens am  nächsten 
Werktage zu vernehmen, ck. II, 4 5 .

I n n e r e  Einrichtung des V e rh ö rs :  Aufforderung zu einer 
wahrhaften Aussage, unter V orh a l t  der Pflicht, die W ahrheit  
vor Gericht anzugeben, und unter Andeutung der Fo lgen  wahr­
heitswidriger Angaben; —  Bezeichnung der strafbaren H a n d ­
lung, —  mit der Aufforderung, über die den Gegenstand der 
Anschuldigung bildenden Thatfachen in zusannuenhängender 
verständlicher Erzählung sich zu erklären; die weitere B efragung  
gerichtet auf Ergänzung der E rzäh lung ,  Entfernung etwaniger 
Dunkelheiten, Beseitigung von Widersprüchen m s t w . ;  —  
Vernehm ung über die persönlichen Verhältnisse.

D i e  F ragen  bestimmt und deutlich, —  captiöse und 
Suggestiv-^-ragen unzulässig; Versprechungen, Vorspiegelungen, 
D ro h u n g en ,  körperlicher Z w a n g ,  um den Angeschuldigten zum 
Geständnisse oder anderen Angaben zu bewegen, desgleichen; 
—  derartige M i t te l  auch dann nicht zulässig, wenn der An- 
geschuldigtc überhaupt oder in einzelnen Fällen  sich weigert zu 
antworten, oder sich taub, stumm, wahnsinnig, blödsinnig oder- 
krank stellt, sondern Vorhalten  darüber und über die Folgen, 
und wenn dies vergeblich, kann Untersuchungshaft verfügt werden.

Confrontation m it Mitschuldigen, dem Verletzten, den 
Zeugen.

1 ^ .  V on der Beangenscheinigung und von den 
Sachverständigen.

Beaugenscheinigung. I n  welchen F ä l le n ,  durch wen, 
w an n  unter Zuziehung von Urkuudspersonen re. —  D a s  über 
die A rt  der V ornahm e und das Ergebuiß aufzunehmcude P ro -  
tocoll ist m it  derjenigen Bestimmtheit und Umständlichkeit ab- 
zusassen, welche erforderlich siud, damit dasselbe eine ebenso voll­
ständige als treue Anschauung der besichtigten Gegcnstäudegewahre.

Sachverständige, —  als Beistände des Gerichts, nicht als 
Z eugen ,  in Fällen , wo zur Erforschung der W ahrheit  eine 
besondere außer dem Kreise der berufsmäßigen und der allge­
meinen Keuntniß des Richters liegende Wissenschaft oder Kunst 
oder Gewerbskcnntniß erforderlich ist. —  Q ualis ication . —  
W a h l ,  durch den Untersuchungsrichter. —  Anzahl.   Ab­
lehnung der W ah l .  Einwendungen gegen die Gewählten.
—  Vereidigung, —  nach den: Ermessen des Untersuchungs­
richters, jedenfalls HiimW sung darauf,  daß sic ihre Aussagen 
vor Gericht eidlich zu erhärten haben werden, lll. Ist 4 6 .

Vornahm e der Besichtigung. —  Leitung derselben, —  
durch Bezeichnung der Gegenstände und S te l lu n g  von Fragen.
—  Vorbereitung des Gutachtens, —  durch Einsicht der Arten 
Vernehmung der Verdächtigen und Befragung der Zeugen 
S e i te n s  des Unterstichungsrichters. —  Abgabe des Gutachtens,
—  sogleich zu Protocoll oder hinterher schriftlich binnen ange­
messener Frisst -  Nochmalige Befragung . —  Wiederholung 
der Beaugenscheinigung durch dieselben oder andere Sachver­
ständige. —  Meinungsverschiedenheit unter den Sachverstän­
digen. Gebühren. Besondere F ä l le :  W erthermittelung, 
Schrlftvergleichung, Verbrechet: der T ö d tu ng ,  Münzverbrecheu rc.



V . Von der Aussuchung, Dlirchsnchnrig und 
Beschlagnahme.

Aussuchung in dm Räumlichkeiten des Angeschuldigten, 

wenn zn vmnnthcn, daß daselbst er sich verbargen oder Ge­

genstände zu finden, die zum Beweise des Thatbestaudes oder 
zur Ueberfnhrung des Angeschuldigteu dienen können.

Durchsuchnug in den Räumlichkeiten Anderer, unter der­

selben Voraussetzung und wenn der Inhaber der Räumlichkeit, 

über das Vorhandensein der fraglichen Person oder der frag­

lichen Gegenstände befragt, solches verneint und dadurch die 

Vermnthung des Gegcuthcils nicht beseitigt wird, oder wenn 

er die Zurückgabe derselben verweigert, oder nur einige der 

gesuchten Gegenstände heransgiebt.

Aussuchnug an dem Augeschuldigten und an anderen 

Personen, —  unter denselben Voraussetzungen.

Beschlagnahme und Durchsuchung der Papiere des An­

geschuldigten, bei ihm oder einem Anderen, wenn Grund zu 

der Annahme vorhanden, daß dadurch Beweise für den That- 

bestand oder für die Ueberfnhrniig des Augeschuldigten oder 

die Entdeckung Mitschuldiger herbeigcführt werden können.
Beschlagnahme und Durchsuchung der Papiere Anderer, 

aus gleichen Gründen oder wenn Grund anznuehmen, daß 

dadurch die Entdeckung des Schuldigen herbeigefnhrt werden 

könne und dieser Grund durch vorgängige Befragung nicht 

beseitigt.

Aussuchung nach Schriften und anderen Gegenständen, 
die für die Untersuchung erheblich. Abforderung und Heraus­
gabe derselben. Ausnahmen für Angehörige des Angeschuldig- 

ten, den Beichtvater und den Vertheidiger rücksichtlich der 

Correspondenz mit dem Angeschuldigten.

Mittheilnng amtlicher Acten und Urkunden, von den 

Behörden und Beamten, bei denen sie sich befinden.

Vornahme der Aussuchung, der Durchsuchung und der 

Beschlagnahme von Papieren. —  Urknndspersouen, Inhaber 

der Räumlichkeiten oder Papiere, Angehörige :c. hiuznzuziehen. 

—  Sie sind nicht weiter audzudehneu, als der Zweck der 

Untersuchung es erfordert, —  Durchsuchung und Beschlag­

nahme von Schriften mit möglichster Schonung der Privat­
geheimnisse.

Beschlagnahme von Briefen, Paketen und ändern Sen­

dungen an einen Angeschuldigteu, oder von ihm, direct oder 

indircct, —  wenn ein Vorführnngs- oder Verhaftungsbefehl 

gegen ihn erlassen, oder er verhaftet, oder in Verwahr genommen.

Von den Zeugen.

Jeder ist verpflichtet, —  sofern er nicht gesetzlich davon 

besceit, —  auf Verlangen des Richters, Staatsanwaltes oder 

der Polizei, über dasjenige, was ihm von dem Gegenstände einer 

Untersuchung oder von den dannt in Verbindung stehenden 

Umständen bekannt ist, Zeugniß abzulegen und sich deshalb 

abhören und consrontiren zu lassen.



Befreiungen von dieser Pflicht zum Zeugnisse:
für Beamte und andere in besonderen öffentlichen Pflichten 

stehende Personen, — in Betreff der sog. Amtsge­
heimnisse,

für Geistliche, — in Betreff des in der Beichte ihnen An­
vertranten oder außerhalb derselben im Vertrauen auf 
ihre geistliche Amtsverschwiegenheit ihnen Mitgetheilten,

für den Anwalt und Vertheidigcr des Angeschuldigtcn, — 
rücksichtlich dessen, was ihnen in dieser Eigenschaft 
hinsichtlich der angeschnldigten That anvertraut,

für Angehörige des Angcschuldigten.
Vorladung. Form. — Inhalt. Behändigung. — 

Angabe des Gegenstandes. — Verwarnung, — dahin, daß 
der Zeuge bei Pön von >—  Rbl. zu erscheinen, im Falle 

unentschuldigten Ausbleibens aber erneuerte Vorladung bei er­

höhter Pön oder die Vorführung zu gewärtigen habe. — 
Zeugen, die wegen Krankheit oder Gebrechlichkeit nicht erschei­
ne!: können, — die in fremden Bezirken, — im Auslände.

Verweigerung des Zeugnisses: Geldstrafe bis —  Rbl., 
Gefängniß bis — Wochen, auch sofortiger Vorführungsbefehl, 
— Gefängniß und Haft jedoch nur bis zur Ablegung des 
Zeugnisses.

Abhörung der Zeugen. Einzeln — in Abwesenheit des 
Angeschuldigten — auch außerhalb der Gerichtsstelle. — Er­
mahnung. — Personalien.

Einrichtung der Befragung: Angabe des Gegenstandes 
des Zeugnisses so weit nöthig. — Aufforderung zur Erzäh­
lung über denselben — weitere Befragung — Angabe des 
Grundes des Wissens — mündliche Antworten, aber auch 

schriftliche Nachwcisungeu und Auslassungen zulässig. — 
Schlnßfrage. — Auferlegung des Stillschweigens. — Zmge 
kann die Beantwortung einer Frage ablehncn, wenn seine 
Erklärung zu seiner eigenen Schande oder zur Schande eines 
seiner Angehörigen gereicht, oder für ihn einen unmittelbaren 
und bedeutenden Vcrmögensnachtheil nach sich zieht.

Gegenüberstellung der Zeugen.
Vereidigung der Zeugen, — in der Regel nicht, nach 

Ermessen jedoch zulässig, —' jedenfalls Hinweisung darauf, 
daß sic ihre Aussagen vor Gericht eidlich zu erhärten haben 
werden, es. H. 40. Befugniß -zur Ablehnung des 
Zcngeneides. Ausgeschlossen von dem Zengeneidc: Per­
sonen, welche das — Lebensjahr noch nicht erreicht, —  
welche ihre Gedanken weder mündlich noch schriftlich aus An­
drücken vermögen, oder des Gebrauchs der Vernunft nicht 
mächtig, — welche wegen gewisser Verbrechen (nach dem 
Strafgesetzbuch) in Untersuchung stehen oder verurtheilt, — 
auch selbst wenn Zustimmung des Staatsanwaltes und An­
geschuldigtcn zu ihrer Vereidigung ertheilt.

Leistung des Eides, nach der Aussage und nach Vorhalt 
derselben und Verwarnung vor Meineid. — Versicherung an 
Eidesstatt statt der Eidesleistung, — desgleichen gewisse Be­
kräftigung statt des Eides, bei gewissen christlichen Glaubens­
bekenntnissen. — Leistung des Eides. — Ritual. — Münd­
lich. — Eid der Tauben, Stummen rc.

Gebühren der Zeugen.



Kip. II. Von dem Anklage - Verschren und 
der unmittelbaren Vorladung.

I .  A nklage-V erfahren .

Nach dem Schluffe der V oruntersuchung ist festzustellen, 
ob die Untersuchung einzustelleu (niederzuschlagcn), oder zur 
H auptverhaudluug  zu verweisen. ( E s  kann übrigens auch, 
wenn das Vergehen a ls  ein zur Competenz des Em zclrichters 
gehöriges sich herausgestellt hat, Abgabe der Sache  an diesen 
bestimmt werden.)

E instellung der Untersuchung ist zu bestimmen, w enn die 
weitere V erfolgung a ls  rechtlich unzulässig erscheint (d. H. wenn die 
angezeigte H and lung  an sich nicht strafbar, oder die S tr a fb a r ­
keit rechtlich ausgeschlossen oder bereits getilgt, oder der K lage­
an trag  von einem hierzu nicht Berechtigten gestellt i s t ) , oder 
w enn ein genügender E utlastungsbew eis vo rlieg t, oder wenn 
die erlangten Beweise so ungenügend sind, daß voraussichtlich 
die A bhaltung der H auptverhaudlung nutzlos sein w ürde.

D ie  E instellung kann auch bedingt bestimmt, d. H. von 
der vorgängkgen eidlichen Bestärkung von Z eugenaussagen ab­
hängig gemacht werden. Aendern die Z eugen ihre A ussagen, 
oder kann ihre V ereidigung nicht geschehen, so kommt die 
E instellung wieder in W egfall.

I s t  kein G rund  zur E instellung vorhanden, oder die be­
dingte E instellung weggesallen, so ist die Untersuchung zur 
H auptverhandlung  zu verweisen.

D ie  Feststellung über E instellung oder V erw eisung ha t 
sich auf alle Verbrechen, welche den Gegenstand der U nter­
suchung bildeten, zu erstrecken.

N ähere M o tiv iru n g  der Feststellung durch B ezugnahm e 
auf die V oruntersuchung ist nicht nöthig , jedoch sind: 

bei Entschließung auf E instellung: die G ründe  anszudrücken, 
au s  denen die E instellung erfolgen soll; 

bei Entschließung auf Verweisung zur H aup tverhand lung : 
die das angeschuldigte Verbrechen bildenden und durch 
die Untersuchung erm ittelten thatsächlichen M om ente, 
sowie die strafgesetzlichen B estim m ungen, welche durch 
das Verbrechen für verletzt erachtet^ anzugeben; eS 
kann jedoch gleichzeitig auf mehrere strafgesetzliche 
B estim m ungen, deren Verletzung in der angeschuldigten 
H and lung  gefunden w ird , B ezug  genommen werden, 
indeß so, daß die eine p rincipaliter angeführt, die an­
deren n u r fü r den F a l l ,  wenn jene fü r unanw endbar
gehalten werden sollte.

M i t  der E instellung ist zugleich zu bestim m en, welche 
Kosten des zeitherigen V erfahrens der Angeschuldigte zu er­
statten habe.

Ueber E instellung oder Verweisung trifft zunächst E n t­
schließung der Untersuchungsrichter. E r  benachrichtigt darüber 
den Angeschuldigten, m it Ansetzung einer F r is t von —  T agen , 
zur Anzeige dessen, w as derselbe behuss V ervollständigung
der Untersuchung noch zu bean tragen , oder zu seiner Recht-
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fertigung vorstellig zu machen, oder überhaupt gegen die Ent­
schließung einzuwenden habe.

Gehen bezügliche Anträge, Vorstellungen re. ein, so giebt 
der Untersuchungsrichter ihnen soweit nöthig und möglich ein 
Genüge und trifft dann neue Entschließung, bei der ersten ver­
bleibend oder sie abändernd, und setzt von ihr den Angeschul­
digten in Kenntniß.

Nach Ablauf der — tägigen Frist, resp. nach Erledigung 
der binnen derselben eingegangenen Anträge, Vorstellungen rc. 
des Angeschuldigten,'übersendet der Untersuchungsrichter unver­
züglich die Untersuchungsacte mit seiner derselben hinzngefügten 
Entschließung dem Staatsanwalte. eü. II, 53.

Stimmt der Staatsanwalt der Entschließung des Unter­
suchungsrichters im Wesentlichen bei, so sendet er die Unter­

suchungsacte nebst der Entschließung des Untersuchungsrichters 
und seiner darauf bemerkten beistimmenden Entschließung: 

wenn sie ans Einstellnng der Untersuchung lautet, an den 

Untersuchungsrichter, zur Eröffnung darüber an den 
Angeschuldigten und zur Ausführung, 

wenn sie dagegen auf Verweisung zur Hauptverhandlung 
lautet, an das zuständige Bezirksgericht, unter Benach­

richtigung des Untersuchungsrichters darüber, behufs 
Eröffnung an den Angeschuldigten.

Es kann übrigens der Staatsanwalt auf Einstellung auch 
aus anderem Grunde, nächst dem von dem Untersuchungsrichter 
angegebenen, und auf Verweisung unter Annahme eines leich­
teren Verbrechens, als des von dem Untersuchungsrichter angege­
benen, Entschließung treffen, —  was er dann der verschriebenen 
seinerseitigen Entschließung hinzuzufügen hat, unter kurzer Mo- 
tivirung, aber ohne Kritik der Entschließung des Untersuchungs­
richters.

-Lautet die Entschließung des Untersuchungsrichters auf 
Einstellung, das Verbrechen aber, das den Gegenstand der 
Untersuchung bildet, ist mit Verlust aller Standesrechte oder- 
aller besonderen Rechte und Vorzüge bedroht, so hat der 
Staatsanwalt zuvor für seine zustkmmende Entschließung die 

Genehmigung des Staatsanwaltes der Iustiz-Palate einzuholen.

Stimmt der Staatsanwalt der auf Einstellung gehenden 
Entschließung des Untersuchungsrichters nicht bei, so hat er, 
wenn das Verbrechen mit Verlust aller Standesrechte oder 
aller besonderen Rechte und Vorzüge bedroht, von dem Staats­
anwalte der 5nstiz-Palate Weisung zu erbitten, die dann maaß- 
gebend für Einstellung oder Verweisung, und hat demgemäß 
zu verfahren; ist das angeschuldigte Verbrechen nicht mit jener 
Strafe bedroht, so hat er unmittelbare Vorladung des Ange­
schuldigten zur Hauptverhandlung bei dem Bezirksgerichte zu 
beantragen, unter Mittheilung darüber an den Untersuchungs­
richter behufs Eröffnung an den Angeschuldigten.

Stimmt der Staatsanwalt der auf Verweisung zur 
Hauptverhandlung gehenden Entschließung des Untersuchungs­
richters nicht bei, so hat er in jedem Falle, mit welcher Strafe 

auch das Verbrechen bedroht sek, von dem Staatsanwalte der



In s trz -P a la te  W eisung zu erbitten und demgemäß zu verfahren, 
ei'. I l ,  5 4 .  5 5 .  5 7 .  5 8 .

I n  allen F ä llen  der V erw eisung einer Sache  zur H au p t- 
verhandlniig hat der S ta a ts a n w a lt  die Untersuchungsacte nebst 
den Entschließungen dem zuständigen Bezirksgerichte unverzüglich 
zu übersenden, un ter gleichzeitiger Benachrichtigung darüber an 
den Untersuchungsrichter, dieser aber wieder unverzüglich den 
Angeschnldkgten davon in  K enntniß zu setzen, un ter Angabe 
des Wesentlichen der »maßgebenden Entschließung, es. II, 6 0 .

D e r  S ta a ts a n w a lt  ist übrigens befugt, vor seiner E n t­
schließung die Vollständigkeit der Untersuchung zu prüfen und 
nach B efinden die V ervollständigung derselben, sowie insbeson­
dere, zur E rledigung etwa vorhandener Nichtigkeit, die W ieder­
holung oder Nachholung einzelner U n tersuchungs-H and lungen  
bei dem Untersuchungsrichter zu beantragen.

D e r  Untersuchungsrichter hat diesen A nträgen, soweit er 
sie begründet findet, nachzugehen und das Erforderliche zu be­
wirken, dem S ta a ts a n w a ltc  aber, unter Rücksendung der Uuter- 
snchungsacte, die dadurch etwa veranlaßte Aendernng in seiner 
Entschließung m itzutheilen u n d , wenn das E rgebniß  der V er­
vollständigung es angemessen erscheinen läß t, oder der S t a a t s ­
anw alt es beantragt hat, den Angeschnldigteu davon in K ennt­
niß zu setzen. G egen V ersagung der gu. A nträge des S t a a t s ­
anw altes Beschwerde bei dem Bezirksgerichte.

Auch im F a lle  der Abwesenheit des Angeschuldigten ist 
Entschließung über das  Ergebniß der V oruntersuchung zu tref­
fen, —  sie kann namentlich auch aus V erw eisung zur H a u p t­
verhandlung gehen.

Ueber die festgesteltte E instellung der Untersuchung ist dem 
Angeschuldigten ans V erlangen ein schriftliches Z eugn iß  zu er- 
theilen, in  welchem der G ru n d  der E instellung auszudrücken.

G egen die Feststellung aus Einstellung der Untersuchung 
h a t der Angeschüldigte, wenn sic durch den Untersuchungsrich­
ter und S ta a ts a n w a lt  allein erfolgte, nu r die Beschwerde wegen 
der ihm  auferlegtcn Kosten, an das Bezirksgericht, in  allen an­
deren F ä llen  n u r die Nichtigkeitsbeschwerde, an das O b e rtrib u n a l.

G egen die Feststellung ans Verweisung zur H aup tver­
handlung hat er n u r  die Nichtigkeitsbeschwerde, an das O b e r-  
Lribunal.

D ie  Nichtigkeitsbeschwerde ist aber gegen die Feststellung 
n u r zulässig:

w enn in der V oruntersuchung oder in  dem A n k la g e -V e r­
fahren eine wesentliche Vorschrift des V erfahrens ver­
letzt oder unrichtig angcwendet, 

w enn die S ache  an ein nicht zuständiges Gericht zur V e r­
handlung und A burtheilung verwiesen, 

wenn die S tra fverfo lgung  durch unrichtige Gesetzauwcndung 
fü r rechtlich zulässig erklärt worden.

S i e  kann nicht auf die Verletzung einer zu G u n ­
sten des K lage - A n trags getroffenen B estünm ung ge­
stützt w erden , ebenso nicht aus Nichtigkeiten, welche 
n u r einen anderen Angeschuldigten oder andere Ange­
schuldigte betre sfen.



H a t sich die Verletzung durch das spätere V erfahren  oder 
durch die Feststellung selbst über E instellung oder V erw eisung 
völlig erled ig t, oder kann sie durch W iederholung oder Nach­
holung einer U n te rsuchungs-H and lung  ohne Benachtheiligung 
des Beschwerdeführers sow ohl, a ls  des Zweckes der U ntersu­
chung völlig erledigt w erden, so ist (von dem O b e rtrib u n a l)  
in  dem erstem F a lle  die Nichtigkeitsbeschwerde zurückzuweisen, in 
dem letzteren F alle  aber das N öthige anzuordnen.

W ird  dagegen die Nichtigkeitsbeschwerde für begründet 
erachtet, so ist auszusprechen, in wie weit das  V erfahren oder 
die Entschließung fü r nichtig zu erachten s e i , und demgemäß 
nach der R ichtung der Beschwerde die angefochtene Entschlie­
ßung und resp. d a s  V erfahren  ganz oder theilwekse aufzuhe­
ben und das Erforderliche anzuordnen.

D a s  O b e rtr ib u n a l ist im  Uebrigen in  dem Umfange 
und in  der R ichtung seiner Entscheidung nicht beschränkt. 
Insbesondere  hat dasselbe auch die Nechtsansicht, von welchem 
die Feststellung ausgegangen is t, zu p rü fe n , und kann dem­
gemäß auch ohne desfallsigen A ntrag  sowohl eine andere, 
gleich schwere oder m inder schwere, oder selbst schwerere 
S trafbestim m ung  fü r anw endbar, a ls  auch den S tra fa n tra g  
selbst für rechtlich unzulässig erklären.

E s  kann jedoch auf eingewendete Nichtigkeitsbeschwerde 
den B erw eisungs-B eschluß nicht deshalb ab än d ern , weil es 
die Ergebnisse der Untersuchung nicht für ausreichend zur 
Fortstellung derselben erachtet.

W irkung  der eingewendeten Beschwerde auf, die zur 
S ich eru n g  der P erson  des Angeschuldigten angeordneten 
M aaß regeln .

I I .  Von -er unmittelbaren Vorladung.

D e r  S ta a ts a n w a lt  kann bei den nicht m it dem V erluste 
aller S tandesrechte oder aller besonderen Rechte und V orzüge 
bedrohten Verbrechen und V ergehen , wenn in  den gerichts­
polizeilichen V orerörterungen bereits der T hatbestand in genü­
gende G ew ißheit gesetzt und daß G eständniß des Angeschul­
digten oder solche Bew eise, welche die Ueberführung desselben 
zu begründen geeignet sind, erlangt worden, auch die rechtliche 
Zulässigkeit des S tra fa n tra g e s  selbst keinem Z w eife l unter­
liegt, beantragen, daß die H auptverhandlung  eröffnet und der 
Angeschuldigte unm ittelbar zu derselben vorgeladen resp. vorge- 
füh rt werde. Außerdem hat er gleichen A ntrag  zu stellen 
in  den bereits früher angegebenen Fällen .

D e r  A ntrag  ist bei dem fü r die H auptverhandlung  und 
A burtheilung zuständigen Bezirksgerichte zu stellen, unter B e ­
zugnahm e aus die in  der Sache  ausgenommene V erhandlung 
und unter Bezeichnung des Angeschuldigten.

D a s  Bezirksgericht k a n n , bevor es über den A ntrag  
Entschließung trifft, wofern nöthig eine V ervollständigung der 
V orerörterungen durch eines seiner M itg lieder verfügen.

D e r  Beschluß, durch welchen dem A ntrage stattgegeben w ird, 
vertritt die S te lle  der m aaßgebenden Feststellung der Verweisung 
zur H auptverhandlung , m uß die fü r diese bestimmten A ngaben



enthalten; auch im  Uebrigen gelten fü r ihn gleiche B estim ­
m ungen.

Erachtet d a s  Bezirksgericht die unm ittelbare V orladung  
für unstatthaft oder bedenklich, den A ntrag  selbst aber fü r recht­
lich zulässig, sowie die angezeigten Verdachtsgründe fü r a u s­
reichend zur E röffnung einer V oruntersuchung, so hat eS dies 
auszusprechen und darüber dem S ta a ts a n w a lte  M itth e ilu n g  zu 
machen, wie gleichfalls, wenn es weder die unm ittelbare V o r­
ladung noch die E röffnung der V oruntersuchung fü r  statthaft 
erachtet.

W ird  dem A ntrage stattgegeben, so ist der desfallsige 
Beschluß auch dem Angeschuldigten, und zw ar an  der G erichts­
stelle, bekannt zu machen.

G egen den Beschluß kann der S ta a ts a n w a lt  B eru fung  
elnw enden, jedoch n u r dann, wenn wegen M a n g e ls  aüsreichen 
der Beweise oder wegen geführter Eutschuldignugsbeweise nicht 
n u r die unm ittelbare V o rla d u n g , sondern auch die Eröffnung 
der förmlichen Voruntersuchung verweigert worden. .

Außerdem  steht ihm  die Nichtigkeitsbeschwerde z u , wenn 
die Ablehnung des S tra fa n tra g e s  deshalb erfolgt ist, weil daS 
G ericht unzuständig oder der S tra fa n tra g  rechtlich unzulässig.

D e r  Angeklagte kann gegen den Beschluß auf Verweisung 
zur H auptverhaudlung  weder B e ru fu n g , noch Nichtigkeitsbe­
schwerde einwenden. B ehaup te t er die Unzuständigkeit des 
G e ric h ts , so hat er solche m ittelst Beschwerde geltend zu 
machen. E tw anige andere Nichtigkektsgrüude kann er n u r in  
einer Nichtigkeitsbeschwerde gegen das Enderkcnntniß nach der 
H aupw crhand lung , soweit sie sich nicht inm ittelst erledigt haben, 
ausführen , h a t letztere jedoch noch vor der V orlesung des V crw ei- 
sungsbeschlnsscS in  der H auptverhandlung  vorläufig anzumelden.

csp. m . Vou der Hmiptverhandlung.
». Vorbereitung -er Hauptverhandlung.

A nordnung der zur V orbereitung der H auptverhaudlung 
nöthigen M aaß n ah m cn , durch den Gerichtsvorsitzenden, es. H, 6 2 .

Einreichnug einer besonderen Anklageschrift S e ite n s  des 
S ta a ts a n w a lte s , wenn er solche außer der Feststellung der V er­
weisung zur H auptverhandlung, resp. des VerweisungSbeschlusseö 
des Bezirksgerichts fü r zweckmäßig erachtet. S i e  m uß im
W esentlichen m it diesen übereinstim m en. c f. II, 5 6 .    F r is t
zu r Einreichung derselben. —  M itthe ilung  darüber an den 
Angcschuldigten.

D e r  S ta a ts a n w a lt  hat ein Verzeichniß derjenigen Zeugen 
und Sachverständigen, deren B efragung  in der H auptverhand­
lung er fü r nothweudig erachtet, sowie der anderen B ew e is­
m ittel, einzureichen, unter Angabe derjenigen Z eugenaussagen, 
deren V orlesung er uöthig findet. —  V ervollständigung dieses 
Verzeichnisses durch den Gerichtsvorsitzenden, un ter M itthe ilung  
darüber an den S ta a ts a n w a lt .  —  Z ustellung einer Abschrift 
resp. eines betreffenden A uszuges des Verzeichnisses an  den



Angeschuldigten, spätestens mit der V orladung. Recht des­
selben, b i n n e n — T a g e  be i.dem  Gerichlsoorsitzeuden die V o r ­
ladung auch anderer Zeugen und Sachverständigen zu bean­
tragen. Gegen Ablehnung des A ntrages Beschwerde gestattet. 
—  I n  das Verzeichnis; können auch solche Zeugen und S a c h ­
verständige ausgenommen werden, die in der Voruntersuchung 
noch nicht abgchört. —  Abhörung von anderen Zeugen und 
Sachverständigen, sowie der Gebrauch anderer Beweismittel,  
a ls  welche in den: Verzeichnisse oder in dem Antrage des A n­
geklagten benann t ,  kann bei der Hauptvcrhandlung n u r  ans 
V erfügung  des Gerichtsvorsitzeudcu statthabeu

Anberaumung des T a g e s  für  die Hauptverhandlnug, —  
durch den Gerichtsvorsitzenden nach Vernehmung m it dem 
S ta a ts a n w a l te .  —  M itthe ilung  darüber an den S ta a t s a n n ,a l t  
und den Angeschuldigten. —  Abänderung in der Anberaumung.

V orladung  an den Angeschnldigten, Vertheidiger, die 
Zeugen, Sachverständigen. —  Schriftlich, —  an den Ange- 
schuldigten auch bloße mündliche E röffnung;  im Lause der V er­
handlung verfügte auch blos mündlich. —  V orladung  solcher 
Zeugen und Sachverständigen, die außerhalb des Bezirks, des 
Landes;  von letzteren kann abgesehen werden. —  Vorladung 
solcher Personen ,  welche das Zeugnis; ablehnen können. —  
Verweisung auf die Folgen nurechtfertigen Ausbleibens. —  
Behändignng, resp. Eröffnung der Vorladung , —  spätestens - -  
T ag e  vor dem T erm in  der Hauptverhandlnug.

Bekanntmachung des S itznngs tages  und des Gegen­
standes der zu verhandelnden Sache, —  durch Anschlag an 
der Gerichtstafel.

Vorläufiges B efragen  des Angeschuldigten durch den 
Gerichtsvorsitzenden, —  ob er hinsichtlich seiner zeitherigen 
Aussagen noch etwas zu bemerken habe, wegen des Berthei- 
digers, insbesondere bei nothweudiger Vertheidigung, Belehrung 
über die Feststellung oder den Beschluß der Verweisung u. s. w.

Berechtigung des Gerichtsvorsitzenden, wenn ihm T h a t-  
sachen oder Beweism itte l  bekannt geworden, welche ans die 
Entscheidung einen Einfluß gewinnen können , —  desgleichen 
zur Bewirkung nochmaliger Vornahm e früherer Untersuchungs- 
Handlungen.

V ertagung  der H auptverhandlung , wenn der Angeschul­
digte wegen Krankheit oder an s  anderer unabwendbarer Ur­
sache nicht erscheinen kann, —  wenn Sachverständige oder 
Zeugen nicht erscheinen können.

Einwendungen der Richtigkeit gegen Vorbereitnngshand- 
lnngcn. Vorläufige Anmeldung der Nichtigkeitsbeschwerde.

Verfahren bei Abwesenheit des Angeschnldigten. —  Oes- 
fentliche V orladung ,  Nacheile, Steckbriefe, Beschlagnahme des 
Verm ögens, Verhaftnahme.

Beschwerden über die Verfügungen und Entschließungen 
des Gerichtsvorsitzenden und der von ihm beauftragten Richter,
—  bei dem in der Hauptverhandlnug erkennenden Gerichte,
-  vor der Vorlesung der Feststellung resp. des Beschlusses 
der V erw eisung , nnverweilt zu entscheiden, —  keine Beschwerde 
dagegen.



L I. Von -er Hauptverhandlnng.

Gerichtsort: der Gerichtssaal, —  jedoch können, nach 
Maaßgabe des Bedürfnisses, auch an andercil Orten des Be- 
z r̂ks, als dem des beständigen Sitzes des Gerichts, die Sitzun­
gen abgehalten werden, ek. I, 25.

Eröffnung der Hanptverhandlung. —  Erscheinen des 
Staatsanwaltes, Vertheidigers, — Aufstellung der zur Beweis­
führung erforderlichen Gegenstände. —  Erscheinen der Gerichts­
mitglieder. —  Erklärung der Eröffnung durch den Vorsitzen­
den, unter kurzer Bezeichnung des Gegenstandes. —  Ein- 
fnhrnng des Angeklagten, ungefesselt, nach Erforderniß je­
doch Sichcrheitsmaaßregeln, selbst Fesselung.

Aufruf der erschienenen Zeugen und Sachverständigen, — 
Vertveisung derselben in das Zeugeuzinuner, —  Maaßregeln 
zur Verhütung Volk Besprechungen unter ihnen oder von Ver­
kehr nach außen.

Amtsbefngnisse des Gerichtsvorsitzendcn: Leitung des
gauzell Verfahrens, cl'. II, 68. Vernehmung des Angeklagten, 
der Zeugen und Sachverständigen, Bestimmung der Reihen­
folge der vorzunehmenden Handlungen, sowie der Ordnung, in 
welcher diejenigen, die das Wort begehren, zu sprechen haben.

Insbesondere: Bestimmung, wenn mehrere Verbrechen 
angeschuldigt, ob sie gleichzeitig oder in welcher Reihenfolge sie 
verhandelt werden sollen; —  Bestimmung, wenn mehrere A ll­
geschuldigte, in welcher Reihenfolge sie vernommen werden 
sollen; — Gebrauch von Beweismitteln, die erst in der Haupt­
verhandlung sich ihln darbieten; —  Vorladung, nöthigenfalls 
Vorführung, zur Befragung, einzelner nicht vorgeladener Per­
sonell, von denen noch Aufklärung zu erwarten; —  Anordnung 
der Beibringung von Acten, Urkunden und sonstigen Beweis­
stücken, sobald sie ihm geeignet erscheinen, über eine erhebliche 
Thatsache Aufklärung zu geben; — Anwendung der dem 
Untersuchungsrichter gestatteten M itte l zur Erforschung der 
Wahrheit, —  Beaugenscheinigung mit dem Gerichte, andere 
M itte l selbst oder dl lech Glieder des Gerichts.

Anträge der Betheiligten ans Vornahme gerichtlicher 
Handlungen —  Widersprüche dagegen —  Entschließung des 
Vorsitzenden, im Falle der Unzufriedenheit damit, des Gerichts; 
dagegen Einwendungen nur mittelst des gegen das Ender- 
kenntniß zulässigen Rechtsmittels.

Vortrag der Feststellung resp. des Beschlusses zur Ver­
weisung, —  desgleichen der besonderen Anklageschrift, —  nach 
Ermahnung des Angeklagten zur Aufmerksamkeit und nach 
Befragung desselben über seine persönlichen Verhältnisse, et- 
wanige frühere Bestrafungen, ei'. U, 65. 69.

Vernehmung des Angeschnldigten, el'. H, 66, —  über alle 
für die Urtheilsfällung erheblichen Umstände. —  Leugnen voll 
Thatsachen, deren er in der Bornntersuchnng geständig gewesen,
—  Abweichung seiner Aussagen von den in der Voruntersuchung 
gemachten —  Vorlesung der cinschlagenden Protocolle. —  
Verweigerung der Beantwortung einer ihm vorgelegten Frage,
'— die Verhandlung bei vergeblicher Ermahnung fortzusetzen.
—  Hinzuziehung eines Dolmetschers.



Befragung der Zeugen, ef. II, 66. Vorruf derselben,— 
einzeln. — Ermahnung zur Aussage der Wahrheit.

Vereidigung oder Verweisung aus bereits geleisteten Eid 
nach dem Ritual ihrer Confession. cf. II, 67. Das Gericht 
kann jedoch die Vereidigung auch der Aussage folgen lassen. — 
Befreiung von dem Zeugeneide. Versicherung an Eidesstatt. 
Bekräftigung statt des Eides. — Die Befugniß, das Zeugniß 
zu verweigern, wird dadurch nicht aufgehoben, daß man von
ihr in der Voruntersuchung keinen Gebrauch gemacht. _
Uebereinstimmende Erklärung des Staatsanwaltes und Ange­
schuldigten, dem Zeugen die eidliche Bestärkung seiner Aussage 
zu erlassen. — Das Gericht kann von der Vereidigung eines 
Zeugen völlig absehen, wenn es aus erheblichen, in der Person 
oder in der Aussage desselben liegenden Gründen die Ver­
eidigung für bedenklich, oder bei der Unerheblichkeit der Aussage 
sie für unnöthig erachtet. — Einwendungen gegen die Vereidi­
gung: Befragung des Staatsanwaltes und des Angeschuldig­
ten darnach; — Entscheidung für die Einwendung schließt 
das Verhör nicht aus. — Gegen Nichtberücksichtigung einer 
Einwenduug die Nichtigkeitsbeschwerde gegen das Enderkenntniß.

Einrichtung des Zeugenverhörs. Im  Allgemeinen wie 
in der Voruntersuchung. — Der Zeuge wird in Abwesenheit 
der später abzuhörenden befragt. — Hinweisung auf Abwei­
chung von früheren Aussagen, — unter Vorlesung derselben.
— Aufforderung an den Angeklagten zur Erklärung auf das 
Ausgesagte. — Schlußfrage an dm Zeugen. — Verweigerung 
der Aussage oder der Ableistung des Eides, — dafür Ge- 
sängnißstrafe bis — Wochen und, wird dadurch Vertagung der 
Lache uöthig, Verurtheitung in die dadurch verursachten Kosten.
— Ter vernommene Zeuge bleibt in dem Sitzungssaale, — 
falls er nicht entlassen wird. — Die einzelnen Zeugen dürfen 
weder einander über ihre Aussagen zur Rede stellen, noch sich 
gegenseitig Fragen vorlegen, können jedoch bei dem Vorsitzen­
den ihre oder eines anderen Zeugen oder des Angeklagten 
nochmalige Befragung beantragen, wenn sie im Laufe der 
Verhandlung ihre oder'eines anderen Zeugen oder des Ange­
klagten Aussagen ergänzen oder berichtigen wollen.

Besondere Befugnisse des Vorsitzenden: von dem Ange­
klagten und den Zeugen nöthig erachtete Erklärungen über 
Thatsachen zu verlangen, — einzelne Zeugen einander gegen­
über zu stellen und abwechselnd Fragen an sie zu richten, — 
Entfernung des Angeklagten, der Zeugen aus dem Saale 
wahrend einer einzelnen Befragung, bei der Verpflichtung, 
den Angeklagten darauf kürzlich von dem Ausgesagten rc. zu 
unterrichten.

Fragerecht der Beisitzer des Gerichts, des Staatsanwaltes, 
des Angeklagten, des VerthcidigerS, — der letzteren 3 durch 
den Vorsitzenden, der jedoch die Fragen als unangemessen 
zurückweksen kann. cf. H, 70.

Vorlegung derjenigen Gegenstände, welche auf das Ver­
brechen Bezug haben oder zur Ueberführung dienen könne, 
behufs Erklärung über dieselben.



Vorlesung der Zeugenaussagen abwesender und solcher 

Zeugen, die sonst nicht abgchört werden können.

Vernehmung der Sachverständigen, et. II, 66. Im  A ll­

gemeinen wie in der Voruntersuchung. —  Vorrus derselben 

u. s. w. wie oben bei den Zeugen. —  Sachverständige können 

jedoch bereits früher, als die Reihe der Abhörnng sie trifft, 
und selbst schon bei Beginn der Verhandlung in die Sitzung 
zugelassen, auch mehrere gemeinschaftlich abgehört werden. —  

Sie können anch zu gemeinschaftlicher Berathung zusammen­

gelassen werden.

Urkunden, et. II, 66. Vorlesung der Protocolle über die 

Aussagen vom Erscheinen abgehaltencr oder das Zcugniß ver­

weigernder Zeugen oder Sachverständiger. —> Vorlesnng frü­

herer Aussage bei Abweichung des Zeugen von derselben. —  

Vorlesung der früheren Aussagen auch außer diesen Fällen. 

—  Vorlesung von Urkunden, welche für die Untersuchung von 

Bedeutung, —  wie Leumundszeugnissen, Besichtigungs-Proto- 

collen, Protocollen über den Thatbestand ausgenommen, Gut­

achten der Sachverständigen.

Verzicht auf Beweismittel, —  Seitens des Staatsan­

waltes oder Angeklagten, wenn der Gegner und das Gericht 

damit einverstanden. Außerdem kann das Gericht, mit Beider 

Zustimmung, die Beweisaufnahme schließen, selbst von ihr ab- 

sehen, wem: die bisher erlangten Ergebnisse die vollständige 

Ueberzeugung der Richter von der Schuld oder Unschuld be­

gründen, und mit Sicherheit anzunehmen, daß die noch übrigen 

Zeugen und Beweismittel dieselbe abzuändern jedenfalls nicht 

geeignet. Is t in der Hauptverhandlung ein umfassendes und 
unbedingtes Geständniß des Angeklagten erfolgt, so bedarf cS 

seiner Zustimmung zum Schlüsse der Beweisaufnahme nicht.

Schlußvorträge, nach Beendigung der Beweisaufnahme 

(ck. U, 69) :

des Staatsanwaltes, —  mit Hinweis auf die Ergebnisse 

der Untersuchung, welche der Anklage zur Unterstützung 

dienen, und auf das Strafgesetz, welches zur Anwen­

dung zu bringen, 

des Vertheidigcrs, des Angeklagten, zur Widerlegung der 

Anklage sowohl als des gestellten Strafantrages, und 

zur Hervorhebung der dem Angeklagten zu Statten 

kommenden Rechtsgründe.

W ill der Staatsanwalt hierauf nochmals das Wort neh­

men, so ist ihm dies zu gestatten, —  jedoch gebührt dem 

Angeklagten und seinem Vertheidiger jedenfalls daß Recht der 

letzten Aeußerung. ef. U, 70.

Alle zur Vertheidignng gegen die Anschuldigung dienenden 

Umstände können von dem Angeklagten geltend gemacht werden 

und müssen selbst von Amtswegeu berücksichtigt werden. Auch 

kann der Angeklagte während der Verhandlung mit seinem Ver­

theidiger sich vernehmen, —  Vernehmung wegen Beantwortung 

einer vorgelegten Frage, oder Belehrung hierüber ist jedoch 

unzulässig.

Erklärung der Verhandlung für geschlossen, nachdem an

X



den Angeklagten die Frage gerichtet, ob er noch irgend eine 
Bemerkung zu machen habe. ek. Il, 71.

Znrücktritt der Mitglieder des Gerichts in das Be-- 
rathungszimmer, zur Bcrathung des Erkenntnisses, cf. H, 76.

Ueber die Berathung und Beschlußfassung ein Protocoll. 
Ansichten und Abstimmungen der einzelnen Richter, und die 
Stimmenzahl, mit welcher der Beschluß gefaßt, sind nicht in 
demselben anzugeben.

Erkenntniß.

Das Gericht ist an die rechtliche Beurtheilung der an- 
geschuldigten strafbaren That, von welcher die Feststellung 
resp. der Beschluß der Verweisung, oder eine eingetretene Ent­
scheidung des Obertribnnals ausgegangen, eben so wenig ge­

bunden, als an die Anträge des Staatsanwaltes auf die Art 
und Höhe der Strafe.

Berücksichtigung neuer, in der Hauptverhandlung ermit­
telter Umstände, durch welche die angeschuldigte strafbare That 
eine andere strafrechtliche Natur erhält.

Freisprechendes —  verurtheilendcs Erkenntniß.
Sind die thatsächlichen Ergebnisse der Hauptverhand- 

lung nicht ausreichend, um den Angeklagten für schuldig zu 
erklären, oder ist die Anklage für thatsüchlich widerlegt zu 
erachten, so ist auf Freisprechung von der Anklage zu er­
kennen (.Klagefreisprechung), — unter Umstünden mit der 
Beschränkung, daß sie aus Mangel an vollständigem Beweise 
der Schuld erfolgt sei.

Ist der Strafantrag rechtlich unzulässig, so ist der 
Angeschuldigte für straffrei zu erklären (Straffreisprechung).

Außer diesen Fällen ist auf die durch das Gesetz be­
stimmte Strafe zu erkennen, cf. II, 9.

Das straffreisprechende Erkenntniß muß enthalten:
1) die Thatsachcn, welche für erwiesen erachtet,
2) die Nechtsgründe, weshalb sie für rechtlich strafbar nicht

anzusehen;

das verurtheilende Erkenntniß (Strafurtheil) muß ent­
halten :

1) das Verbrechen, dessen der Angeklagte schuldig befunden,
2) die Gesetze, worauf die Bestrafung gegründet,

3) die Strafe, zu welcher der Angeklagte verurtheilt, und
die etwa noch außer der Strafe eintretenden gesetzlichen 
Folgen des Verbrechens, cf. Il, 72.

Entscheidung über den Kostenpunkt.

Abfassung des Erkenntnisses und Bekanntmachung. Das 
Erkenntniß nebst Entscheidungsgründen ist niederzuschreiben und 
von dem Vorsitzenden, nachdem das Gericht in den Sitzungs­
saal zurückgekehrt, in der Sitzung öffentlich bekannt zu machen, 
unter Vorlesung der Gesetzesstellen und unter Belehrung des 
verurtheilten, nicht mit einem Vertheidiger versehenen Ange­
klagten über die ihm zustehenden Rechtsmittel.

Bekanntmachung der Entscheidungsgründe kann, in be­
sonders umfänglichen Sachen, ausgesetzt werden, bis zu einer 
sofort anzuberaumenden, nicht über 8 Tage hiuauszuschieben­
den öffentlichen Sitzung, cf. II, 76.



Das Erkmnlmß nebst Eiitscheidmigsgründen ist binnen 

8 Tagen nach der Verkündigung des ersteren in einer beson­

deren Urkunde zu den Acten zu bringen.

Sitzungsprotocoll, —  über den Verlauf der Verhand­

lung, dergestalt, daß daraus die wirkliche Vornahme aller vor­

geschriebenen gerichtlichen Handlungen und deren Gesetzlichkeit 

zu erkennen. —  I n  demselben auch, auf Anordnung des Vor­
sitzenden, Angaben über die Abweichungen, Zusätze oder Ver­

änderungen bezüglich der in der Voruntersuchung abgegebenen 

Erklärungen, gemachten Aussagen und sonst erlangten Ergeb­

nisse, insbesondere auch Geständnisse, —  vollständig aber die 

Aussagen solcher Zeugen und Sachverständigen, welche in der 

Sitzung zum ersten M a l befragt, so wie die Ergebnisse solcher 

Beweisaufnahmen, welche nicht bereits in der Voruntersuchung 

stattgefunden. Daselbst auch die Anträge der Betheiligten, 

die hierauf ertheilten Einschließungen, —  desgleichen die Ver­

kündigung des Urtheilsspruchs. —  Vorlesung —  Genehmigung 

—  Unterschrift des Protocolls. cf. II, 77.

H U . Bestimmungen für besondere Fälle.

1. Zeitweise Aufhebung und Vertagung der Sitzung. —  
Vertagungs- Anträge.

2. Verfahren beim Außenbleiben des Angeklagten, eines 

der Angeklagten, bei späterer Gestellung des außen- 

gebliebenen Angeklagten.

3. Außenbleiben des Vertheidigers.

4. Außenbleibcn der Zeugen.

5. Verfahren bei Erkrankung des Angeklagten.
6. Verfahren bei Störung der Verhandlung durch den 

Angeklagten.

7. Verfahren gegen den Vertheidiger bei Achtungsver- 
letzungen.

9. Verfahren bei falschen Zeugenaussagen.

9. Verfahren bei Verbrechen während der Sitzung,

rc. rc. rc.

c»p. iv. Von den Rechtsmitteln gegen 
Enderkenntniffe.

I .  Der Bezirksgerichte.

Der Angeklagte kann das Erkenntniß anfechten: 

mit der Berufung, wenn er in demselben verurtheilt oder 

aus Mangel an vollständigem Beweise freigesprochen, 

und behauptet, daß die erbrachten Beweise zu seiner 

Vemrtheilung resp. der beschränkten Klagefreisprechung 

nicht ausreichend seien, oder daß die erkannte Strafe 

innerhalb des Strafmaaßes zu hoch gegriffen, oder 

daß ein ausreichender Grund zu seiner Verurtheilung 

in Betreff des Kostenpunktes nicht vorhanden; 
mit der Nichtigkeitsbeschwerde, cf. II, 13. 95. 102 ff.



Is t auf Todesstrafe erkannt und gegen das Erkenntniß 

von dem Angeklagten eine Berufung nicht eingewcndet worden, 

so hat das Gericht, welches das Erkenntniß gefallt, nach Bei 

kanntmachung desselben und nach Ablauf der — tägigen Frist, 

das Urtheil von Amtswegen der Oberbehördc vorZustellen. 
ek. II, 13.

Der Staatsanwalt kann das Erkenntniß nur mit der 

Nichtigkeitsbeschwerde anfechten, ef. II, 95. 98. 103 ff.

Zur Einwendung und Ausführung der Rechtsmittel kann 

der Angeklagte sich eines VertheidigerS bedienen, ck. II, 60. 

99. —  Die Vertheidigung ist nothwendig. wenn auf eine 
Criminalstrafe erkannt worden.

B e ru fn  ng.

Sie ist ausgeschlossen, wenn aus eine Strafe erkannt, 

die —  Monate Arrest oder —  Rbl. nicht übersteigt.

Der Angeklagte kann zur Rechtfertigung der Berufung 

neue Thatsachen Vorbringen und deren Erhebung , sowie die 

Abhörung von Zeugen beantragen, es. II, 102, desgleichen 

die Benutzung anderer Beweismittel und Vornahme anderer 
Untersuchungshandlungeu.

Die Justiz - Palate entscheidet über solche Anträge nach 

ihrem Ermessen; daher keine Beschwerde dagegen, ok 11,101.

Lue Verhandlung und Entscheidung über die Berufung 

in gewöhnlicher Sitzung, —  in besonderen Fällen jedoch in 

besonderen, von der Iustiz-Palate ungeordneten Verhandlungs- 
Terminen, namentlich:

1) wenn eine neue Beweisaufnahme vor dem Gerichte 
selbst stattfinden soll, oder

2) wenn auf eine Criminalstrafe erkannt worden ist.

Eine solche Beweisaufnahme ist jedoch nur dann anzu­

ordnen, wenn sich, insbesondere in Folge angezeigter neuer 

Thatsachen oder Beweismittel, erhebliche Zweifel gegen die 
thatsächlichcn Feststellungen des Erkenntnisses erster Instanz er­
geben. —  Zur Vorbereitung der Entschließung darüber Be­

auftragung eines Gcrichtsgliedes, oder des Untersuchungsrichters 

oder eines hierzu geeigneten Gerichtes zur Vornahme einzelner 
bezüglicher Untersuchungshandlungen.

Der Verhandlungs-Termin ist öffentlich, —  Mch den 
allgemeinen Bestimmungen.

Zu demselben sind vorzuladcu: der nicht verhaftete An­

geklagte, der Verthcidiger, die Zellgen und Sachverständigen, 

deren Abhörung für nöthig befunden worden; dem Staatsan- 

walte ist von dem Termille Anzeige zu machen; die Vor­

führung des verhafteten Angeklagten hängt von dem Ermessen 
des Gerichts ab.

In  dem Termine zunächst Vortrag eines Gerichtsgliedes 
über den Sachstand, — darauf Ausführungen und Anträge 
des Staatsamvaltes, des Angeklagten, VertheidigerS.

Sodann die für nöthig erachtete Beweisaufnahme, —  
nach den Regeln für die Hauptverhandlung.

Befugnisse des Vorsitzenden und des Gerichts dabei, wie 
in der Hauptverhandlung.

Demnächst Ertheilung des Wortes an den Staatsanwalt,



d a rau f an  den A ngeklagten, V erth e id iger, zu r A u sfü h ru n g  ihrer 
A n träge . W ill  E rstercr h ie rau f nochm als daS W o r t  nehm en, 
so ist ihm  dies zu gesta tten , jedoch gebührt dem erschienenen 
A ngeklagten, dem  V erth e id iger, jedenfalls d a s  R ech t der letzten 
A eußerung.

B e ra th u n g  des E rkenn tn isses, in  dem  B e ra th u n g sz im m er.
A bfassung und B ekanntm achung des E rkenntnisses, w ie in  

der H a n p tv e rh an d lu n g .

D ie  J u s t iz  - P a la te  kann d as  erstgerichtliche E rkenn tn iß  
nicht zum  N achtheilc des A ngeklagten ab än dcrn . c t .  I l, 1 1 1 .  
S i e  ist au  die thatsächlichen Feststellungen  jen es  Erkenntnisses 
gebunden, und kann daher nicht eine T hatsache, welche dasselbe 
fü r  bewiesen erachte t, fü r  u nb ew iesen , oder eine T hatsache, 
welche dasselbe fü r nicht bewiesen erachtet, fü r bewiesen an- 
sehcn, —  es w äre  denn, daß  hinsichtlich dieser T hatsache eine 
andcrw eite B ew e isau fn ah m e vor ih r  stattgefunden.

D a g e g e n  kann sie a u s  den thatsächlichen Feststellungen 
in  jenem  Erkenntnisse andere S ch lu ß fo lg e ru n g e n , a ls  in  dem­
selben geschehen, ziehen, insbesondere in  B e z u g  aus die Ueber- 
fü h ru n g  und  die R ich tun g  des strafbaren  W ille n s , —  denn 
gem äß auch auf eine geringere S t r a f e ,  auch ohne anderw eite 
B e w e isau fn ah m e , erkennen.

D esg leichen  kann sie, w enn die B e ru fu n g  nicht lediglich 
ans den K ostenpunkt beschränkt is t ,  auch die dem erstinstanz­
gerichtlichen Erkenntnisse unterliegende N cchtsanschauung ihrer 
P rü fu n g  unterw erfen  und zu  G u n s te n  des A ngeklagten  sowohl 
den S tr a f a n t r a g  fü r rechtlich unzulässig, a ls  auch eine m ildere 
S tra fb e s tim m u n g  fü r an w end bar erklären und  hiernach daS 
E rkenn tn iß  abändern .

W e n n  jedoch der A ngeklagte die B e ru fu n g  nicht im  A ll­
gem einen eingew endct, sondern speciell n u r  gegen die S tra s h ö h e  
gerichtet und  E rm ä ß ig u n g  der S t r a f e  v erlang t h a t ,  kann die 
J u s t iz  - P a la te  nicht die U eberführnng selbst beanstanden und 
den S ch u ld b ew e is  einer P rü fu n g  untcrw ersen.

N i c h t ig k e i t s b e s c h w e r d e :

S i e  kann erhoben w erd en : 
ü )  von den: A ngeklagten u nd  dem S ta a ts a n w a l te :

1 )  w enn  bei der V o rb ere itu n g  der H au p tv erh an d lu n g  oder 
bei der H a u p tv e rh an d ln n g  selbst b is  zu r A burthe ilung  
eine bei S t r a f e  der N ichtigkeit ertheilte oder eine andere, 
d a s  S tra fv e rfa h re n  betreffende fü r wesentlich zu er­
achtende V orschrift verletzt oder unrichtig  angcw en- 
det w o rd en ,

2 )  w enn eine solche V erletzung oder unrichtige A nw endung  
bei der B e ra th u n g , A bfassung oder B ekanntm achung  
des Erkenntnisses sta ttgefunden, ck. Il, 1 0 2  ff.

d )  von dem  S ta a t s a n w a l te  :
1 )  w enn  der S t r a f a n t r a g  in  F o lg e  unrichtiger Gesetzes- 

anw cndung  fü r rechtlich unzulässig  erklärt w orden ,
Z )  w enn  d as  G e ric h t, ohne A n fü hrun g  eines gesetzlichen 

G ru n d e s  d a fü r , entw eder aus eine gerin gere , a ls  die 
in  der angew endeten Gesetzesstelle nachgelassene S t r a s -
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art, oder unter das in derselben bestimmte niedrigste 

Strastnaaß erkannt, oder Bestimmungen über den Nück- 

fall nicht berücksichtigt hat. ck. II, 98. 102 ff. 

c) von dem Angeschnldigten, wenn zu seinem Nachtheile:

1) die als bewiesen angesehene That oder Unterlassung 

einem darauf nicht anwendbaren Gesetze unterstellt, oder 

der Strafantrag in Folge unrichtiger Gesetzesauwcn- 

duug für rechtlich zulässig erklärt worden,

2) das Gericht, ohne einen gesetzlichen Erschwerungsgrund 

anzuführen, entweder über das nach der angewendcten 
Gesetzesstelle Zulässige höchste Strastnaaß oder auf eine 
in derselben nicht nachgelassene Strafart erkannt, oder 

ohne Anführung eines gesetzlichen Grundes gesetzliche 

Strafausschließnngs- oder Mildernugsgründe nicht be­

rücksichtigt hat. et'. 11, 102 ff.

Dabei haben jedoch folgende Beschränkungen S ta tt:

1) Verletzungen der wesentlichen Förmlichkeiten des Ver­

fahrens bei einer mündlichen Verhandlung, welche, ob­

schon sie wahrzunehmcn waren, nicht gerügt oder deren - 
Beurkundung durch eine Bemerkung im Protocolle 

nicht beantragt worden, sind nicht als Nullitäten zu 

berücksichtigen.

2 ) wird die Nichtigkeit auf die Verletzung oder unrichtige 

Anwendung einer Vorschrift über das Verfahren ge­

stützt, deren Beobachtung nicht ausdrücklich bei Ver­
meidung einer Nichtigkeit angeordnet ist, so hat das 
Obertribunal nach Lage der Sache zu erwägen, ob 

die fragliche Vorschrift für eine wesentliche, ihre Ver­

letzung als eine Nichtigkeit Zn erachten sei.

3) der Angeklagte kann die Nichtigkeitsbeschwerde nicht 

auf die Verletzung einer Zu Gunsten der Anklage ge­

troffenen Bestimmung stützen, der Staatsanwalt die 
Verletzung von'Vorschriften, welche lediglich im I n ­
teresse des Angeklagten ertheilt sind, nicht Zu dem 

Zwecke geltend machen, um eine Aufhebung der En0 

scheidung Zum Nachtheile des Angeklagten herbeizust'ihrcn.

4 ) der Angeklagte kann die Nichtigkeitsbeschwerde nicht 

aus Nichtigkeiten gründen, welche nur einen anderen 
oder andere Angeklagte betreffen.

5 ) ayf die Bestimmungen 1), 1 und e, 1 kann die Nich­

tigkeitsbeschwerde nicht gestützt werden, wenn die Nechts- 

anjicht, von welcher das Enderkeuntniß ansgegangen, 

mit einer früheren in derselben Unterstlchung ertheiltcn 

Entscheidung des Obertribmials übereinstimmt und nicht 

behanvtet wird, daß die thatsächliche Unterlage dieser 

Entscheidung mit der Lhatsächlichen Feststellung nicht über- 

einstimmt, von welcher das Enderkeuntniß ansgegangen.

6 ) der frei gesprochene Angeklagte kann bei einer be­

schränkten Klagefreisprechung die Nichtigkeitsbeschwerde 

nur in sofern einwenden, als er eine Straffreisprechung 
verlangt.

7 ) Formverletzungen, welche die Voruntersuchung, das 

Anklageverfahren und die in demselben gefaßten Ent-



schließmigm und Beschlüsse betreffen, können gegen das 
Enderkenntniß nicht geltend gemacht werden, —  sofern 
nicht eine W iedereinsetzung gegen Versäumnisse ein­
getreten.

8 )  die Unzuständigkeit des Bezirksgerichts kann gegen daS 
Enderkenntniß nicht geltend gemacht werden.

9 )  in B ezug auf die Abmessung der S tr a f e  innerhalb 
der gesetzlichen G renzen ist eine Nichtigkeitsbeschwerde 
nicht zulässig.

B e i der Entscheidung über die Nichtigkeitsbeschwerde 
wegen Verletzung oder unrichtiger A nw endung einer strafrecht­
lichen B estim m ung hat das  O b e rtrib u n a l aus die rechtliche 
B eurtheilung  der in  der angefochtenen Entscheidung für erwiesen 
erachteten Thatsachen sich zu beschränken, demnach die B e w e is­
aufnahm e oder die Ergebnisse derselben einer P rü fu n g  nicht 
zu unterw erfen.

H a t  sich die Verletzung durch das spätere V erfahren  oder 
durch das Erkenntnis; selbst völlig erledigt, oder kann sie durch 
W iederholung oder N achholung einer U ntersuchnngshandlung 
ohne B enachthciligung des Beschwerdeführers und des Zweckes 
der Untersuchung völlig erledigt werden, so ist im crstercn F a lle  
die Nichtigkeitsbeschwerde zurückzuwcisen, in  dem letzteren F alle  
aber das N öthige anzuorduen.

Erachtet d a s  O b e rtrib u n ä l die Nichtigkeitsbeschwerde fü r 
begründet, so h a t eS ausznsprechen, in  wieweit das V erfahren 
oder die Entscheidung für nichtig zu achten sei, und demgemäß 
nach der R ichtung der Beschwerde die angefochtene Entscheidung, 
resp. das  derselben zu G ru n d e  liegende V erfahren  ganz oder 
theilweise aufznheben.

Auf Aufhebung des Erkenntnisses wegen Verletzung einer 
wesentlichen F o rm  kann nur dann erkannt werden, wenn diese 
Verletzung a ls  Beschwerdepunkt ausgestellt worden. D agegen 
ist das O b e rtrib u n a l im  Uebrigen in dem Um fange und in  
der R ichtung seiner Entscheidung nicht beschränkt, —  insbe­
sondere hat dasselbe auch die N echtsansicht, von welcher das 
Erkenntnis; des Bezirksgerichts ansgegangen ist, zu prüfen, und 
kann demgemäß auch ohne desfaüsigen A ntrag  sowohl eine 
andere S tra fbestim m ung  für anw endbar, a ls  auch den S t r a f ­
antrag  selbst fü r rechtlich unzulässig erklären; das Erkenntnis; 
des Bezirksgerichts darf jedoch auf eine von dem Angeklagten 
oder von dem S ta a tsa u w a lte  zu dessen G unsten  eingewendete 
Nichtigkeitsbeschwerde nicht zum Nachtheile des Angeklagten 
abgeändert werden, e f. I l, 1 1 1 .

D a s  O b e rtrib u n ä l ha t, w enn es das  Erkenntniß deshalb 
a ls  nichtig aufhebt, weil der Angeklagte fü r straffrei zur er­
klären gewesen, auf S traffreisprechung zu erkennen, in den 
übrigen F ällen  aber die Sache zur nochmaligen V erhandlung 
und Entscheidung, resp. n u r zu letzterer, an das Gericht, wel­
ches das frühere E rkenntniß ertheilt ha t, zurückzuweisen, kann 
jedoch, wenn eine nochmalige V erhandlung nöthig, die Sache 
LehusS der V erhandlung und A bnrtheilung an ein anderes 
Bezirksgericht verweisen, e i .  II, 1 0 9 .



Das Gericht, an welches die Sache zur nochmaligen Ver­
handlung und Entscheidung, resp. nur zu letzterer, gelangt, ist 
an die Nechtsansicht gebunden, von welcher das Qbertribunal 
bei seiner Entscheidung ausgegangcn ist. cf. II, 109. Dagegen 
ist dasselbe bei der nochmaligen Verhandlung an die Ansichten 
nicht gebunden, von welchen in Betreff der Beweisaufnahme, 
insbesondere der einzelnen Beweismittel und ihrer Beweiskraft, 
das Gericht ausgegangen ist, welches das aufgehobene Er- 
kenntuiß ertheilt hat, es mag dasselbe oder ein anderes sein.

Bedarf es in Folge der Aufhebung des angefochtenen 
Erkenntnisses nicht einer neuen Verhandlung, sondern nur eines 
anderwekten Erkenntnisses, so hat das Gericht vor demselben 
den Staatsanwalt, den Angeklagten, dessen Vertheidiger in 

einem anzuberaumenden Termin, der nicht öffentlich ist, zu hö­
ren und dann das Erkenntnis; zu fällen und bekannt zu machen.

Dieses anderweite Erkenntniß kann insoweit als nichtig 
angesochteu werden, als behauptet wird, daß es selbst oder die 
ihm vorausgcgangene neue Verhandlung an einer Nichtigkeit 
leide, ek. II, 109.

Die Entscheidungen des Oüertribunals werden behufs 
gleichartiger Interpretation und Anwendung der Gesetze pn- 
blieirt. ef. Il, 110.

Verfahren bei Erkenntnissen ans Todesstrafe.

Dre JustizPalate hat, wenn ein Todesstrafe verhän­
gendes Erkenntniß ihr vorgestellt worden (ef. S . 40 Abs. 1), 
eben so zu verfahren, als ob der Berurtheilte gegen dasselbe 
Berufung eingewendet hätte. Findet sie, daß ein Nichtigkeits- 
gruud zu Gunsten des Verurtheilten vorliegt, so hat sie die 
Sache dem Obertribunal eknzuscuden, und dieses dann so zu 
entscheiden, als ob von dein Angeklagten eine Nichtigkeitsbe­
schwerde eingewendct worden wäre.

LIT. Rechtsmittel gegen Erkenntnisse der Iustiz- 
Palate in zweiter Instanz.

Die von der Justiz-Palate in zweiter Instanz erlassene 
Entscheidung hat endgültige Kraft, cf. H, 96.

Gegen diese Entscheidung nur zulässig die Nichtigkeits­
beschwerde, an das Obertribunal. cf. II, 103 ff.

Für dieselbe gelten, so weit anwendbar, dieselben Re­
geln, wie für die Nichtigkeitsbeschwerde gegen Erkenntnisse der 
Bezirksgerichte.

Anmerk. Heber die Fälle, kn denen Endurtheile der 
Gerichte der Allerhöchsten Bestätigung unterliegen 
s. S . 7. Abs. 4.



esp. v. Von der Wiederaufnahme des 
Strafverfahrens.

G ründe der W iederaufnahme für den S ta a tsa n w a lt:
1 )  wenn Einstellung der Voruntersuchung oder S tr a f-  

oder Klagfreisprechuug durch falsches Z eugniß , F ä l­
schung, Bestechung oder eine sonstige strafbare H and­
lung des Angeklagten oder einer dritten P erson  herbei­
geführt w orden;

2 )  wenn nach Einstellung des Verfahrens wegen M a n g e ls  
ausreichender B ew eism itte l neue Thatsachen oder B e ­
w eism ittel bekannt g ew o rd en , welche schon vor­
handene Verdachtsgründe verstärken oder neue Verdachts­
gründe darbietcn, oder Entschnldigungsthatsachcn, welche 
zur Einstellung bestimmten, beseitigen;

3 )  wenn nach einer Klagfreisprechung der Angeklagte ge- 
richtlich oder außergerichtlich ein G eständniß der ihm  
beigemesseneu T h at abgelegt, oder wenn andere neue 
Thatsachen oder B ew eism itte l sich ergeben, welche schon 
an sich die Uebersührung des Angeklagten zu begründen 
geeignet sind;

4 )  wenn der Vernrtheilte nach dem Erkenntnisse gerichtlich 
oder außergerichtlich ein G eständniß abgelegt, oder an­
dere neue Thatsachen sich ergeben, aus welchen hervor­
geht, daß die H andlung desselben nach einem härteren 
Strafgesetze oder einem höheren gesetzlichen Strassatze 
zu beurtheilen gewesen w ä re , —  nicht aber auch, 
wenn es sich nur um  die W ahl einer höheren S tr a fe  
innerhalb des gesetzlichen S tra fm aa ß es handelt;

5 )  w enn in  den F ä lle n , in  denen nur auf K lage von 
Privatpersonen der S ta a tsa n w a lt  seinen Antrag stellen 
kann, ein nicht zur K lage Berechtigter mit derselben 
aufgetreten war und Einstellung oder Freisprechung 
deshalb erfolgte, kann die Untersuchung wieder ausge­
nommen werden, wenn der zur K lage Berechtigte sol­
ches verlangt, oder neue Umstände sich ergeben, welche 
zeigen, daß die H andlung von A m tsw egen zu unter­
suchen sei.

G ründe der W iederaufnahme für den A ngeklagten, der 
verurtheilt worden, —  selbst nach vollzogener S tr a fe :

1 )  wenn er darzuthnn verm ag, daß Urkunden, welche
gegen ihn vorgcbracht w orden, falsch oder verfälscht 
gewesen, oder daß Sachverständige oder Zeugen eine 
falsche A ussage erstattet haben, und das Erkenntniß 
zu seinem Nachtheile ganz oder theilweisc auf jene 
Urkunden oder diese Aussagen gestützt worden ist;

2 )  wenn er darzuthnn verm ag, daß zum Zweck seiner
Benachtheiligung ein M itg lied  des Gerichts oder der 
Vertheidiger bestochen gewesen;

3 )  wenn er neue Thatsachen oder B ew eism itte l beibringt,
welche allein oder in Verbindung m it den früher er­
hobenen B ew eisen  geeignet sind, seine Freisprechung 
oder seine B eurtheilung nach einem milderen Gesetze
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oder einem milderen Strassatze als dem angewendeten 
herbeizusühren;

4) wenn wegen derselben That zwei oder mehrere Per­
sonen durch verschiedene Erkenntnisse verurtheilt worden 
sind, und bei der Vergleichung dieser Erkenntnisse, 
sowie der ihnen unterliegenden Thatsachen, die Un­

schuld einer oder mehrerer dieser Personen nothwcndig 
anzunehmen ist.

Der durch ein Erkenntniß beschränkt sreigesprochene An­
geklagte kann unter denselben Voraussetzungen die Wiederauf­
nahme der Untersuchung beantragen, behufs seiner völligen 
Freisprechung.

Nach dem Tode des Angeklagten können in den für ihn 

geltenden Fällen seine Verwandten und Verschwägerten in ge­
rader Linie, seine Geschwister und Ehegatte, sowie in Erman­
gelung dieser Personen seine Erben die Wiederaufnahme 
nachsuchen, wenn sie aus ein vermögensrechtliches Interesse oder 
darauf, daß sie die Unschuld des Verurtheilten darzuthun im 
Stande, sich beziehen können.

Außer diesen Fällen kann die Wiederaufnahme zu Gun­
sten des Angeklagten nur in Folge besonderer Allerhöchster 
Anordnung cintreten.

Zur Wiederaufnahme ist erforderlich, nach Verschiedenheit 
der Fälle, der Beweis des behaupteten Meineides oder sonstigen 
Verbrechens, durch Beibringung des deshalb ergangenen gericht- 
lichen Strafurtheils, ausnahmsweise mindestens Bescheinigung.

Als neue Thatsachen oder Beweismittel gelten nur die­
jenigen, welche der Antragsteller in den, den Erkenntnissen 

voransgegangeuen mündlichen Verhandlungen, oder im Falle 
einer Einstellung vor der Entschließung auf Einstellung nicht 
gekannt hat; insbesondere kann er nicht solche Thatsachen und 
Beweismittel als neue geltend machen, welche er zwar nach 
dem Erkenntnisse, aber innerhalb der ihm zur Einwendung 
einer Berufung gegen dasselbe nachgelassenen Frist in Erfah­
rung gebracht hat.

Der Antrag auf Wiederaufnahme zum Nachtheile des 
Angeklagten ist an eine — wöchentliche Frist, von der Zeit 
der erlangten Kenntniß der neuen Thatsachen re. gebunden. 
Er hat nicht Statt, wenn kmnittelst ein gesetzlicher Grund, 
welcher die Bestrafung hindert, eingetreten ist.

Der Antrag zu Gunsten des Angeklagten ist an eine 
Frist nicht gebunden. Er ist auch nach eingetretener Verjäh­
rung zulässig, ek. II, 104, c. 107.

Der Antrag auf Wiederaufnahme überhaupt ist nicht 
zulässig, so lange gegen die Entscheidung noch ein Rechtsmittel 
eingcwendet werden kann.

Er ist bei dem Gerichte zu stellen, bei welchem die Un­
tersuchung anhängig gewesen. In  jedem Gesuche oder Antrage 
um Wiederaufnahme ist auszuführen, wie durch die neu auf­
gefundenen Thatsachen oder Beweismittel, im Zusammenhänge 
mit den schon benutzten, die Behauptungen des Nachsuchenden 
gerechtfertigt, resp. die wider ihn vorliegenden Beweise wider­
legt werden.



Der Antrag ist, wenn dies nicht mit erheblichen Weite­
rungen verbunden, von dem Gerichte dem Staatsanwalte, 
resp. dem Angeklagten mitzutheilen.

Ueber den Antrag auf Wiederaufnahme einer einge­
stellten Voruntersuchung entscheidet das Bezirksgericht, dessen 
Untersuchungsrichter die Untersuchung geführt, — über den 
Antrag auf Wiederaufnahme einer durch Enderkenntniß ent­
schiedenen Untersuchung entscheidet das Obertribunal, —  durch 
Erkenntniß, nachdem cs zuvor den Staatsanwalt mit seinen 
Anträgen und Ausführungen gehört.

Das Erkenntniß erstreckt sich sowohl auf die Frage 
wegen Zulässigkeit des Antrages an sich, als auch aus die 
Frage wegen Erheblichkeit der zu seiner Unterstützung vorge­
brachten Gründe.

DaS zur Entscheidung berufene Gericht ist befugt, vor 
seiner Entschließung über die Zulässigkeit Erörterungen anzn- 
stellen und aus Bestärkungseide zu erkennen.

Wird der Antrag auf Wiederaufnahme einer eingestellten 
Voruntersuchung für zulässig und erheblich erachtet, so tritt die 
Sache in den früheren Stand zurück, —  und findet nach 
der Richtung des Antrages den allgemeinen Regeln gemäß 
das Strafverfahren Statt.

Gegen die Entscheidung des Bezirksgerichts über den An­
trag ist dem Staatsanwalt und Angeklagten dieBerufung gestattet.

Wird bei einen: Antrage um Wiederaufnahme gegen ein 
Enderkenntniß, Seitens des Angeklagten, von dem Obertribu­

nal befunden, daß die Sache bereits so weit ausgeklärt ist, 
um anzunehmen, daß das Erkenntniß, wenn der Angeklagte 
auf Grund der neuen Thatsacheu oder Beweismittel Beru­
fung gegen dasselbe eingewendet hätte, zu Gunsten desselben 
nnd so weit, als derselbe es nunmehr verlangt, abzuäudern 
gewesen, so kann es entweder sofort oder in einen: Verhand­
lungs-Termine in der Hauptsache erkennen und das Erkennt- 

niß zu Gunsten des Angeklagten abändern.
Dieser Verhandlungs-Termin nach den Regeln über die 

Verhandlungs-Termine bei der Iustiz-Palate.
Wird auf Wiederaufnahme von dem Obertribunal er­

kannt, so .ist die Sache an das Bezirksgericht, woselbst die 
Untersuchung anhängig gewesen, zurückzuweisen, — zur Un­
tersuchung, so weit uöthig, und zur anderweitigen Entschei­
dung in der Sache, gleich als ob sie das erste M al zur rich­
terlichen Entscheidung gebracht wäre.

Diejenigen Richter, welche bei der ersten Entscheidung 
mitgewirkt, gegen welche die Wiederaufnahme beantragt, sind 
von der Entscheidung über den Antrag, resp. von der neuen 
Verhandlung und Aburtheitung nicht ausgeschlossen.

Das anderweit in der Hauptsache erkennende Gericht ist 
Lei der Beweisaufnahme nnd Aburtheilung an die Ansichten, 
von welchen bei der früheren Entscheidung ausgegangen worden, 
in keiner Weise gebunden. Dem Ermessen desselben bleibt es 
überlassen, ob und wieweit es neben der Erhebung der neuen 
Beweismittel und Thatsachen die frühere Beweisausnahme 

wiederholen will.



ksp. VI. Von den Untersllchliilgskostcn und 
von der Vollstreckung der Erkenntnisse.

I .  Don den UntersuchnrrgskosLen.

Unter den Untersnchungskosten sind asle Gebühren und 
Ausgaben begriffen, welche durch die Führung der Untersuchung 

erwachsen. Außer den Gerichtskosten, wohin auch der durch 

die Verpflegung des Verhafteten, sowie durch die Entschädigung 

der Zeugen und Sachverständigen entstehende Aufwand zu 
rechnen ist, gehören hieher die Kosten, welche von der Staats­

anwaltschaft anfgewendet und durch die Vertheidigung des An­
geklagten verursacht werden.

Alle Untersuchungskosten werden ans den der Negierung 

zur Verfügung stehenden Summen bestritten, —  einige jedoch 

späterhin von den Schuldigen beigetrieben, ck. II, 154, na­
mentlich :

1) Neise- und Diätengeldcr für zur Untersuchung delegirte 
Personen,

2 ) Entschädigung für Sachverständige, Zeugen und andere 

Personen, falls sie von ihren Domicilien weit her zur 

Untersuchung vor das Gericht berufen waren,

3 ) Ausgaben für Aufbewahrung und Uebersendung solcher 

Sachen, die zur Untersuchung des Thatbestandes dienten, 
und für Zeitungs-Inserate,

4) Ausgaben für Materialien und für die Bewerkstellk- 

gung chemischer und technischer Untersuchungen in der 
Untersuchung, ek. I l,  155.

Auszunehmen davon sind jedoch diejenigen:

1) welche durch Handlungen des Gerichts, deren Vor­

nahme durch die Sachlage nicht gerechtfertigt war, 

oder durch das Verschulden dritter Personen, insbe­
sondere des Verletzten,

2) durch Einberufung von Richtern zu den Gerichts- 
Sitzungen entstanden sind, desgleichen

3) der Mehraufwand an Reisekosten des Staatsanwaltes, 

der dadurch entstanden, daß der letztere nicht am Orte 

des Untersuchnngsgerichts wohnhaft.

Die Kosten der Vertheidigung, wenn sie keine nothwen- 
dige, bestreitet der Angeschnldrgte; die Kosten der nothwendigen 

Vertheidigung, gleichviel ob der Vertheidiger amtlich bestellt 

oder von dem Angeschnldigtcn erwählt, werden ans den ange­

gebenen Summen der Regierung bestritten, jedoch hinterher 

von dem Angeschuldigten beigetrieben, wenn er verurtheilt oder 
beschränkt frcigesprochen worden.

Is t ein Rechtsmittel eingewendel worden, so hat das er­

kennende Gericht nach Lage der Sache zugleich zu entscheiden, 

in wieweit die Kosten desselben von demjenigen, welcher es 

eingewendet hat, zu erstatten sind. Leistet er Verzicht auf das­

selbe, so hat er die dadurch verursachten Kosten zu erstatten.

Kosten in Folge Ablehnung eines Richters, —  Antrages 

aus Wiederaufnahme einer Untersuchung, —  Gesuches um 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand.



Kosten, welche durch Versäumnisse oder sonstige V er­
schuldung des Verletzten oder D r it te r  entstanden sind, hat der­
jenige zu erstatten, der sie verschuldet.

I s t  ein Verbrechen oder Vergehen von mehreren Personen 
verübt w orden , so wird die E rsta ttung  der durch die U nter­
suchung der S ache verursachten Unkosten aus die T heilnehm er, 
entsprechend dem M a a ß e  der S chu ld  und dem G rade  ihrer 
B etheiligung an  derselben, nach dem Ermessen des G erichts 
repartirt. D ie  Urheber und H auptschuldigen haften solidarisch 
für die Erlegung der von ihnen zu entrichtenden S u m m e, 
ck. l l ,  1 5 6 .

Verpflichtung der E rben des Angeschuldigten rücksichtlich 
der Gerichtskosten.

D a s  Gericht, welches über die Hauptsache, resp. über den 
A ntrag  oder das Gesuch zu entscheiden h a t ,  entscheidet auch 
über die Kosten. D a s  eine V erw eisungs - Entschließung oder 
ein verurtheilendes E rkenntniß aushebende Gericht ha t seine 
Entscheidung zugleich ans die F rag e  zu richten, in  w iew eit nu n ­
m ehr der Angeklagte noch zur E rstattung  der Kosten verpflichtet 
sei, oder von wem sonst die Kosten zu erstatten seien.

Gegen die Entscheidung über den Kostenpunkt die Nich­
tigkeitsbeschwerde nicht zulässig, sondern n u r B eru fu n g , diese 
jedoch in  gewissen F a llen  n u r m it der B e ru fung  gegen die 
Entscheidung in  der Hauptsache. G egen die Auferlegung der 
K osten eines R echtsm ittels auch die B eru fung  ausgeschlossen.

B e i dem Unvermögen des Angeklagten sind die Kosten, 
zu deren E rstattung  er verurtheilt worden, b is  er zu besserem 
V erm ögen kommt, aus den der R egierung zur V erfügung  ste­
henden S u m m en  zu belassen.

D a s  Gericht, welches über die Verpflichtung zur Kosten- 
E rstattung  entscheidet, hat seine Entscheidung auch darauf zu 
erstrecken, ob und in wieweit auch dem G egner die von diesem 
aufgewcndeten außergerichtlichen Kosten zu erstatten sind. Auch 
hat cs die Kosten der V crthcidigcr, S achw alter, Sachverstän­
digen, die Zengengebühren und die Gerichtskosten festzustellen. 
E inw endungen dagegen entscheidet dieselbe B ehö rde, welche 
über das Rechtsm ittel gegen den Kostenpunkt entscheidet.

I I .  V o n  der Vollstreckung der Erkenntnisse.

D a s  freisprechende Erkenntniß w ird von dem Gerichte 
selbst in  Vollzug gesetzt, durch Entlassung des LoSgesprochcnen.

D ie  Vollstreckung eines S tra fu r th e ils  erfolgt, sobald 
gegen dasselbe ein R echtsm ittel nicht weiter zulässig ist, durch 
den Untersuchungsrichter, der die Untersuchung gefü h rt, aus 
Aufforderung des G erichts. Auch vor eingctretener R echts­
kraft kann, aus V erlangen des V erurtheilten , die Vollstreckung 
der S tr a fe  angeordnet werden.

R egeln für die Vollstreckung, —  allgemeine und beson­
dere für einzelne S tra fa r tc n .

D ie  Kosten der Vollstreckung ha t der V erurtheilte  zu er­
statten.

XM



e»p. v« . Von dem Anschlüsse des Be- 
schiidigtcn an das Strafverfahren. 

c»p. v i» . Ansnahmcn von der allgemeinen 
Ordnung des Strafverfahrens.

I. Verfahren vor den Gemeindegcrichten.

ek. die B a u e r  - V e ro rd n u n g , —  jedoch w ären  die B e s tim ­
m ungen  derselben möglichst zu  vereinfachen.

>1. Verfahren vor den Einzelrichtern.

D e r  E inzelrichtcr schreitet zu r  Untersuchung der zu seiner 
Z uständ igkeit gehörigen Verbrechen und  V ergehen :

1 )  au f R equ isition  der P o lize i-  oder anderer B eh ö rd en , 
oder A n tra g  des S ta a ts a n w a l te s ,  w egen der von ihnen 
entdeckten oder zu ih rer K unde gelangten  V erbrechen 
und V e rg eh en , die u nab häng ig  von den K lagen  von 
P riv a tp e rso n en  eine Untersuchung erfordern,

2 )  u n m itte lb a r, in  F o lg e  von V erbrechen und V ergehen , 
die er selbst entdeckt,

3 )  au f K lage von P riv a tp e rso n en , welche durch d as  V e r­
brechen oder V ergehen  S ch ad en  oder B e le id ig u n g  er­
litten  haben, ek. I I , 2 4 .

Z n  den S a c h e n , welche n u r  aus K lag e von P r iv a tp e r ­
sonen eingeleitet sind und  durch Vergleich bcigelegt werden 
können, h a t er sich zunächst zu  bem ühen, den K läger m it dem 
A ngeklagten anszusöhnen. ck. II, 2 5 .

A uf die ihm  gewordene A nzeige re. des V erbrechens oder 
V ergehens h a t er von  A m tsw egcn  w egen E in le itu n g  der U nter­
suchung Entschließung zu  treffen und  die beschlossene U nter­
suchung, ohne d aß  es der M itw irk u n g  des S ta a ts a n w a l te s  
und des Verletzten bedarf, fortznführen  und  zu beendigen, resp. 
einzustellen.

D a s  V erfah ren  ist nicht öffentlich. D ie  B ew e isau fn ah m e 
findet nicht in  einem T e rm in e  und  nicht in  G eg e n w a rt des 
S ta a ts a n w a l te s  u nd  des A ngeklagten oder dessen V ertheid igers 
S t a t t .  B e i  der B ew e isau fn ah m e gelten im  U ebrigen im  A ll­
gem einen die R eg e ln  fü r die B ew eisau fnah m e in  der V o r ­
untersuchung. e f . II, 2 6 .  D e r  S c h lu ß  der U ntersuchung ist 
dem Angeschuldigten und  dem S ta a t s a n w a l te ,  resp. dem A n ­
kläger zu eröffnen sodann d as  E rkcnn tn iß  abzufassen und  
bekannt zu m achen.

Hinsichtlich der Ehrverletzungen hat der R ichter bei der 
B e w e isau fn ah m e aus die angezeigten B e w e ism itte l sich zu be­
schränken, es . II, 2 5 ,  —  unbeschadet jedoch des R ech ts, von 
A m tsw egen die zur P rü fu n g  ihrer G lau b w ü rd ig k e it ihm  nöthig  
erscheinenden E rö rte run gen  anzustellcn, —  und ist befugt, die 
Entscheidung über den thatsüchlichen B e w e is  einer B e le id ig u n g  
oder V erleum d un g  von einem  E ide des Angeschuldigten oder 
des B e le id ig ten  abhäng ig  zu  machen.

D e r  R ich ter kann ü b rig en s einen besonderen T e rm in  zur 
B ew e isau fn ah m e und  m ündlichen V erh an d lu ng  der S ach e  an ­
setzen. D e r  T e rm in  ist öffentlich. D ie  G eg en w art des S ta a t s -



anwalted ist nicht erforderlich. Der Angeschuldigte kann mit 
eurem Vertheidiger erscheinen.

Der Termin und die Beweisaufnahme in demselben bil­
den einen Theil der Untersuchung. Die Beweisaufnahme
^ folgt nach den Norschriften über das Verfahren in der Haupt- 
verhandluug, — jedoch mit Ausnahmen.

Das Erkenntnis wird im Termin ertheilt, —  dies 
kann jedoch ausgesetzt und das Erkenntniß an einem späteren 
Tage bekannt gemacht werden.

Der Einzelrichter bestimmt die Strafe des Schuldigen 
auf Grund der bestehenden Gesetze, hat jedoch das Recht, die 
Strafe um einen oder zwei Grade zu mildern, wenn das 
Verbrechen oder Vergehen zum ersten Mal verübt ist. ek. II, 
28. M it der Strafe der Einspcrrung in das Arbeitshaus 
kann er nicht den Verlust von Rechten und Vorzügen verbinden, 
cl. Il, 29. Sein Erkenntniß ist allendlich, wenn die Strafe
— Wochen Arrest oder — N. nicht übersteigt, ef. II. 30.

Die Eudurtheile des Einzelrichters werden auf seine An­
ordnung vollstreckt, ck. Il, 32.

Die Erkenntnisse des Eiuzelrichters können mit dem Ein­
spruch und mit der Nichtigkeitsbeschwerde angefochten weiden. 
Der Einspruch ist jedoch ausgeschlossen gegen allcndliche Er­
kenntnisse. ef. U, 30.

Der Einspruch kann sowohl wegen der Entscheidung über 
die Thatsrage und den Kostenpunkt, als wegen der Strafab- 
messtmg erhoben werden, die Nichtigkeitsbeschwerde hat dage­
gen die Rechts- und Thatfragc zum Gegenstände.

Beide Rechtsmittel stehen sowohl dem Staatsanwalte, 
resp. Ankläger, als auch dem Angeschuldigten zu.

Ueber den Einspruch erkennt das Bezirksgericht, über die 
Nichtigkeitsbeschwerde das Obertribunal. ck. H, 31.

Vas Bezirksgericht hat zur Verhandlung und Entschei­
dung über den Einspruch einen Verhandlungs - Termin anzu­
setzen, und von diesem den Angeschuldigten und Staatsanwalt 
in Kenntniß zu setzen.

Der Tennin ist öffentlich, — wenn jedoch der Ange- 
schuldigte auf Grund seines Zugeständnisses zu einer die Höhe 
von — Wochen oder — 91. nicht übersteigenden Strafe ver- 
urtheilt und von ihm bei den: Einsprüche nur die Herab, 
setzung der Strafe beantragt worden, kann das Bezirksgericht 
von der Abhaltung eines öffentlichen Termins absehen, muß 
ober auch m diesem Falle den Staatsanwalt und den Ange­
schuldigten, so wie dessen etwa bestellten Vertheidiger, zu der 
Sitzung emladen, um sie mit ihren Anträgen und Ausfüh­
rungen zu hören. Das Ausbleiben des Angeschuldigten in 
dem Verhandlungs - Termin oder dem vorstehend bemerkten 
Vermm steht der Verhandlung und Entscheidung, so wie der 
Bekanntmachung der Entscheidung nicht entgegen.

Zur Unterstützung resp. zur Widerlegung des Einspruchs 
können der Staatsanwalt sowohl, als der Angeschuldigte vor 

und in dein Termin neue Thatsachen und Beweismittel Vor­

bringen und die Wiederholung früherer Beweisaufnahmen be­
antragen. Das Bezirksgericht entscheidet über diese Anträge



und kann auch von Am tswegen B ew eisaufnahm en sowohl vor, 
a ls  auch in dem T e n n in , resp. un ter einstweiliger Aussetzung 
oder V ertagung  desselben vornehmen.

D ie  Beschränkungen bezüglich der B ew eisaufnahm e bei 
der Entscheidung der Ju s tiz  - P a la te  über eine B eru fung  (ek. 
S .  — ) leiden hier keine Anw endung. S o  weit das B ezirks­
gericht eine anderweite B csragung  bereits abgehörter Z eugen 
und Sachverständiger nicht fü r nöthig erachtet, kann es die 
V orlesung der bezüglichen Protocolle  verfügen. I m  Uebrigen 
leiden aus das V erfahren  des Bezirksgerichts die Vorschriften 
über die H auptverhandlung  Anw endung.

D a ö  Bezirksgericht kann das Erkenntniß zum Nachtheile 
des Angeschnldigten n u r auf den Einspruch des S ta a ts a n w a l­
tes resp. Anklägers, und zu G unsten  des Angeschuldigten nur 
auf den Einspruch des Letzteren abändern. I s t  der Einspruch 
des Angeschnldigten nicht auf den K osten-Punkt beschränkt, so 
kann das Bezirksgericht auch die dem erstgerichtlichen Erkennt­
nisse unterliegende Nechtsansicht seiner P rü fu n g  unterw erfen 
und zu G unsten  des Angeklagten sowohl den S tra fa n tra g  für 
rechtlich unzulässig, a ls  auch eine mildere S trafbestim m ung für 
anw endbar erklären und hiernach das E rkenntniß abündcrn.

A n die thatsächliche Feststellung des erstgerichtlichen E r. 
kenntnisses ist das Bezirksgericht nicht gebunden.

D a s  Erkenntniß des Bezirksgerichts kann nur m it der 
Nichtigkeitsbeschwerde, und zw ar n u r  wegen solcher Nichtig­
keiten, welche das V erfahren  oder die Entscheidung des B e ­
zirksgerichts betreffen, angefochten werden.

IIS. Verfahren vor den Consistorien.

cf. das Kirchengesetz von 1 8 3 2 ,  jedoch m it M odificationcn.

IV . Verfahren vor den Universitäts-Behörden.

c f . das U niversitäts - S t a tu t  und die Vorschriften fü r die 
S tu d ireu d en , — > M odifica tionen Vorbehalten.

V . Verfahren bei Staatsverbrechen nnd Vergehen.

ck. II, 1 2 1  ff., —  m it M odifikationen in  Berücksichtigung 
der „V oraussetzungen".

VI. Verfahren bei Dienftverbrechen und Vergehen.

c f. H, 131 ff., — m it M odificationen auf gleicher G rundlage.

VII. Verfahren bei Verbrechen gegen den Glauben.

ef. II, 113. 119, m it M odificationen.

VIII. Verfahren in Sachen, die der gemischten Compe- 
tenz der C ivil- und M ilitairgerichte unterliegen.

ek. I l ,  146 ff., — m it M odificationen.

IX. Verfahren in Sachen, die der gemischten Competenz 
der C ivil- und geistlichen Gerichte unterliegen.

cf. II , 149 f f . ,  —  m it M odificationen.

Dorpat, den 31. J a n u a r  1864.

C . v. Rummel.
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